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Artikel 11)

Änderung der Hessischen
Gemeindeordnung

Die Hessische Gemeindeordnung in
der Fassung der Bekanntmachung vom 
7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 28. März 2015
(GVBl. S. 158, 188), wird wie folgt geän-
dert:

1. In § 4 Abs. 4 wird die Angabe „in der
Fassung vom 31. März 1994 (GVBl. I
S. 174, 284), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 21. März 2005 (GVBl. I 
S. 22),“ gestrichen.

2. § 8b wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die
Wörter „Bürgerbegehren und“ ge-
strichen.

b) Dem Abs. 1 wird folgender Satz
angefügt:

„Auch die Gemeindevertretung
kann anstelle einer eigenen Ent-
scheidung die Durchführung eines
Bürgerentscheids beschließen; der
Beschluss bedarf der Mehrheit von
mindestens zwei Dritteln der ge-
setzlichen Zahl der Mitglieder
(Vertreterbegehren).“

c) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 2 werden nach dem
Wort „Gemeindeverwaltung“
die Wörter „und die Frage, ob
die Stelle des Bürgermeisters
ehrenamtlich verwaltet wer-
den soll“ eingefügt.

bb) In Nr. 5a wird die Angabe
„(BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBl. I S. 2414),
zuletzt geändert durch Gesetz
vom 22. Juli 2011 (BGBl. I 
S. 1509)“ gestrichen.

d) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Bür-
gerbegehren“ durch die Wör-
ter „Bürger- oder Vertreterbe-
gehren“ ersetzt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Eine Beanstandung des Zu-
lassungsbeschlusses nach § 138
ist nur innerhalb von sechs
Wochen nach der Beschluss-
fassung zulässig.“

e) Abs. 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter
„mindestens fünfundzwanzig
vom Hundert“ durch die An-

gabe „in Gemeinden mit mehr
als 100 000 Einwohnern min-
destens 15 Prozent, in Ge-
meinden mit mehr als 50 000
Einwohnern mindestens 20 Pro-
zent und in den sonstigen Ge-
meinden mindestens 25 Pro-
zent“ ersetzt.

bb) Folgende Sätze werden ange-
fügt:

„Finden an einem Tag mehre-
re Bürgerentscheide statt und
werden die gleichzeitig zur
Abstimmung gestellten Fra-
gen jeweils von einer ausrei-
chenden Mehrheit so beant-
wortet, dass die Bürgerent-
scheide inhaltlich nicht mitei-
nander zu vereinbaren sind,
dann gilt die Mehrheitsent-
scheidung, für welche die grö-
ßere Zahl von gültigen Stim-
men abgegeben wurde. Bei
Stimmengleichheit entschei-
det das Los, das der Gemein-
dewahlleiter in einer Sitzung
des Wahlausschusses zieht.“

3. § 16 Abs. 3 Satz 5 wird wie folgt ge-
fasst:

„Die Wahl des Bürgermeisters kann
bis zu einem Jahr nach Freiwerden
der Stelle aufgeschoben werden,
wenn die Auflösung der Gemeinde
bevorsteht.“

4. Nach § 17 Abs. 1 Satz 2 wird folgen-
der Satz eingefügt:

„Für die vorläufige Wahrnehmung
der Aufgaben des Bürgermeisters in
der neu gebildeten Gemeinde bestellt
die obere Aufsichtsbehörde einen Be-
auftragten; § 141 gilt entsprechend.“

5. In § 40a Abs. 4 werden die Wörter
„des Landes“ gestrichen.

6. Dem § 42 Abs. 2 wird folgender Satz
angefügt:

„Satz 1 bis 4 gelten nicht für die Fälle
der Wiederwahl.“

7. § 44 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe
„1 500“" durch „5 000“ ersetzt und
werden nach dem Wort „ist“ ein
Semikolon und die Wörter „die
Änderung muss mit einer Mehr-
heit von mindestens zwei Dritteln
der gesetzlichen Zahl der Gemein-
devertreter beschlossen werden“
eingefügt.

b) Als Abs. 3 wird angefügt:

„(3) Ehrenamtliche Bürger-
meister haben Anspruch auf Auf-
wandsentschädigung und Ehren-
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sold, ehemalige ehrenamtliche
Kassenverwalter haben Anspruch
auf Ehrensold. Die Landesregie-
rung wird ermächtigt, das Nähere,
insbesondere die Höhe des An-
spruches, durch Rechtsverordnung
zu regeln.“

8. Dem § 46 wird als Abs. 3 angefügt:

„(3) Für Beigeordnete, die durch
Wiederwahl berufen werden, gilt
nicht die Vorschrift des Abs. 1; ihre
neue Amtszeit beginnt am Tag nach
dem Ablauf der bisherigen Amtszeit.“

9. § 51 Nr. 11 und 12 wird wie folgt ge-
fasst:

„11. die Errichtung, Erweiterung,
Übernahme und Veräußerung
von öffentlichen Einrichtun-
gen und wirtschaftlichen Un-
ternehmen sowie eine unmit-
telbare Beteiligung oder mit-
telbare Beteiligung von größe-
rer Bedeutung an diesen,

12. die Umwandlung der Rechts-
form von Eigenbetrieben oder
wirtschaftlichen Unterneh-
men, an denen die Gemeinde
unmittelbar oder mittelbar mit
größerer Bedeutung beteiligt
ist,“

10. § 54 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die geheime Abstimmung ist
unzulässig; § 39a Abs. 3 Satz 2 und 
§ 55 Abs. 3 bleiben unberührt.“

11. In § 56 Abs. 1 Satz 1 werden die Wör-
ter „alle zwei Monate einmal“ ersetzt
durch „sechsmal im Jahr“.

12. In § 73 Abs. 1 Satz 1 werden nach
dem Wort „sie“ ein Semikolon und
die Wörter „er kann seine Befugnis
auf andere Stellen übertragen“ ein-
gefügt.

13. In § 76 Abs. 4 Satz 2 werden die Wör-
ter „vom Hundert“ durch das Wort
„Prozent“ ersetzt.

14. In § 82 Abs. 6 Satz 1 wird die Angabe
„des § 8b,“ gestrichen.

15. § 92 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Haushaltswirtschaft ist
sparsam und wirtschaftlich zu füh-
ren. Dabei hat die Gemeinde fi-
nanzielle Risiken zu minimieren.
Spekulative Finanzgeschäfte sind
verboten.“

b) Als neuer Abs. 3 wird eingefügt:

„(3) Die Haushaltswirtschaft ist
nach den Grundsätzen der doppel-
ten Buchführung zu führen.“

c) Die bisherigen Abs. 3 und 4 wer-
den die Abs. 4 und 5.

16. § 103 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Kredite dürfen unbescha-
det des § 93 Abs. 3 nur im Finanz-
haushalt und nur für Investitionen,

Investitionsförderungsmaßnahmen
und zur Umschuldung aufgenom-
men werden. Über die Aufnahme
und die Kreditbedingungen ent-
scheidet der Gemeindevorstand,
soweit die Gemeindevertretung
keine andere Regelung trifft; da-
bei kann sie abweichend von § 50
Abs. 1 Satz 2 die Entscheidung auf
ein Mitglied des Gemeindevor-
standes übertragen. Die Kreditauf-
nahme erfolgt grundsätzlich in
Euro. In anderen Währungen ist
die Kreditaufnahme nur in Verbin-
dung mit einem Währungssiche-
rungsgeschäft zulässig.“

b) In Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 wird die An-
gabe „Verordnung vom 25. No-
vember 2003 (BGBl. I S. 2304)“
durch „Verordnung vom 31. Au-
gust 2015 (BGBl. I S. 1474)“ er-
setzt.

17. Dem § 105 Abs. 1 werden folgende
Sätze angefügt:

„Über die Aufnahme und die Kredit-
bedingungen entscheidet der Bürger-
meister oder der für die Verwaltung
des Finanzwesens zuständige Beige-
ordnete. Bei Kassenkrediten, deren
Laufzeit mehr als ein Jahr betragen
soll, entscheidet der Gemeindevor-
stand, soweit die Gemeindevertre-
tung keine andere Regelung trifft; da-
bei kann sie abweichend von § 50
Abs. 1 Satz 2 die Entscheidung auf
ein Mitglied des Gemeindevorstandes
übertragen. § 103 Abs. 1 Satz 3 und 4
gilt entsprechend.“

18. § 111 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird die Angabe „in der
Fassung vom 7. Januar 1999
(GVBl. I S. 98), geändert durch
Gesetz vom 20. Mai 2011 (GVBl. I
S. 208),“ gestrichen.

b) In Satz 3 wird die Angabe „Gesetz
vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I
S. 786)“ durch „20. Dezember
2015 (GVBl. S. 618)“ ersetzt.

19. § 112 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 5 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst:

„Der Jahresabschluss der Gemein-
de ist zusammenzufassen mit den
nach Handels-, Eigenbetriebs- oder
kommunalem Haushaltsrecht auf-
zustellenden Jahresabschlüssen

1. der Sondervermögen, für die
Sonderrechnungen geführt
werden,

2. der Unternehmen und Einrich-
tungen mit eigener Rechtsper-
sönlichkeit, ausgenommen
Sparkassen und Sparkassen-
zweckverbände, an denen die
Gemeinde beteiligt ist,

3. der Zweckverbände und Ar-
beitsgemeinschaften nach dem
Gesetz über die kommunale
Gemeinschaftsarbeit, bei de-
nen die Gemeinde Mitglied ist,
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4. der Wasser- und Bodenver-
bände nach dem Wasserver-
bandsgesetz vom 12. Februar
1991 (BGBl. I S. 405), geändert
durch Gesetz vom 15. Mai
2002 (BGBl. I S. 1578), bei de-
nen die Gemeinde Mitglied
ist,

5. der rechtlich selbstständigen
örtlichen Stiftungen, die von
der Gemeinde errichtet wor-
den sind, von ihr verwaltet
werden und in die sie Vermö-
gen eingebracht hat,

6. der Aufgabenträger, deren fi-
nanzielle Grundlage wegen
rechtlicher Verpflichtung we-
sentlich durch die Gemeinde
gesichert wird.“

b) Dem Abs. 7 wird folgender Satz
angefügt:

„Ist die Gemeinde an Aufgaben-
trägern nach Abs. 5 Satz 1 Nr. 2
mittelbar beteiligt, gilt § 290 des
Handelsgesetzbuches entspre-
chend.“

20. In § 115 Abs. 4 Satz 3 werden nach
den Wörtern „angewendet werden“
ein Komma und die Wörter „soweit
durch Gesetz oder aufgrund eines
Gesetzes nichts anderes bestimmt ist“
eingefügt.

21. In § 116 Abs. 3 werden die Wörter „in
der Jahresrechnung“ durch „im Jah-
resabschluss“ ersetzt.

22. § 123 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Im Satz 1 wird die Angabe 
„27. Mai 2010 (BGBl. I S. 671)“
durch „15. Juli 2013 (BGBl. I 
S. 2398)“ ersetzt.

b) Satz 2 wird aufgehoben.

23. In § 125 Abs. 2 Satz 1 werden nach
dem Wort „entsenden“ ein Semikolon
und die Wörter „bei den Aufsichts-
gremien soll der Gemeindevorstand
darauf hinwirken, dass die Gemeinde
möglichst paritätisch durch Frauen
und Männer vertreten wird“ einge-
fügt.

24. In § 126a Abs. 12 wird die Angabe
„10. Juni 2011 (GVBl. I S. 302)“ durch
„23. Juli 2015 (GVBl. S. 318)“ ersetzt.

25. In § 134 Abs. 2 wird die Angabe 
„§ 103 Abs. 8, des § 104 Abs. 1 oder
des § 127b“ durch „§ 92 Abs. 2 
Satz 3, des § 103 Abs. 1 Satz 4 und
Abs. 8, des § 104 Abs. 1 oder des
§ 127b“ ersetzt.

25a. In § 136 Abs. 2 wird nach Satz 1 fol-
gender Satz eingefügt:

„Die aufsichtsbehördliche Zuständig-
keit des Regierungspräsidenten bleibt
erhalten, solange die Zahl von 45 000
Einwohnern nicht unterschritten
wird.“

26. In § 148 Abs. 2 werden die Wörter
„vom Hundert“ durch das Wort „Pro-
zent“ ersetzt.

27. Nach § 148 wird als neuer § 149 ein-
gefügt:

„§ 149

Übergangsvorschrift

Für ein Bürgerbegehren, das vor
dem 1. Januar 2016 eingereicht wor-
den ist, und einen Bürgerentscheid,
dessen Abstimmungstag vor dem 
1. Januar 2016 öffentlich bekannt ge-
macht worden ist, gilt § 8b in der bis
zum 31. Dezember 2015 geltenden
Fassung.“

Artikel 22)

Änderung der Hessischen
Landkreisordnung

Die Hessische Landkreisordnung in
der Fassung der Bekanntmachung vom 
7. März 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 25. November
2015 (GVBl. S. 414), wird wie folgt geän-
dert:

1. In § 4 Abs. 4 wird die Angabe „in der
Fassung vom 31. März 1994 (GVBl. I
S. 174, 284), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 21. März 2005 (GVBl. I 
S. 22),“ gestrichen.

2. § 30 Nr. 10 und 11 wird wie folgt ge-
fasst:

„10. die Errichtung, Erweiterung,
Übernahme und Veräußerung
von öffentlichen Einrichtun-
gen und wirtschaftlichen Un-
ternehmen sowie eine unmit-
telbare Beteiligung oder mit-
telbare Beteiligung von größe-
rer Bedeutung an diesen,

11. die Umwandlung der Rechts-
form von Eigenbetrieben oder
wirtschaftlichen Unternehmen,
an denen der Landkreis unmit-
telbar oder mittelbar mit größe-
rer Bedeutung beteiligt ist,“

3. Dem § 38 Abs. 2 wird folgender Satz
angefügt:

„Satz 1 bis 5 gelten nicht für die Fälle
der Wiederwahl.“

4. In § 40 Abs. 2 wird nach der Angabe
„§ 46 Abs. 2“ die Angabe „und 3“
eingefügt.

5. In § 46 Abs. 1 Satz 1 werden nach
dem Wort „sie“ ein Semikolon und
die Wörter „er kann seine Befugnis
auf andere Stellen übertragen“ ein-
gefügt.

6. In § 49 Abs. 4 Satz 2 werden die Wör-
ter „vom Hundert“ durch das Wort
„Prozent“ ersetzt.

Artikel 33)

Änderung des Gesetzes über die
Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main

Das Gesetz über die Metropolregion
Frankfurt/Rhein-Main vom 8. März 2011
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(GVBl. I S. 153), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 23. Juli 2015 (GVBl. S. 298),
wird wie folgt geändert:

1. In § 5 Abs. 1 Satz 5 wird die Angabe
„21. März 2005 (GVBl. I S. 229)“
durch „20. Dezember 2015 (GVBl. 
S. 618)“ ersetzt.

2. In § 7 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe
„31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585)“
durch „20. Oktober 2015 (BGBl. I 
S. 1722)“ ersetzt.

3. In § 8 Abs. 1 Nr. 2 werden nach der
Angabe „(BGBl. I S. 2542)“ ein Kom-
ma und die Angabe „zuletzt geändert
durch Verordnung vom 31. August
2015 (BGBl. I S. 1474),“ eingefügt
und werden nach der Angabe
„(GVBl. I S. 629)“ ein Komma und die
Angabe „zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 27. Juni 2013 (GVBl. 
S. 458)“ eingefügt.

4. In § 10 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe
„in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 7. März 2005 (GVBl. I 
S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 24. März 2010 (GVBl. I S. 119)“
gestrichen.

5. In § 11 Abs. 4 Satz 2 werden die Wör-
ter „zur Wahl neuer“ durch „zum
Amtsantritt der neugewählten“ er-
setzt.

Artikel 44)

Änderung des Gesetzes über
den Landeswohlfahrtsverband Hessen

Das Gesetz über den Landeswohl-
fahrtsverband Hessen vom 7. Mai 1953
(GVBl. S. 93), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 23. Juli 2015 (GVBl. S. 298),
wird wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird die Angabe „vom
19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046,
1047), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 20. Juni 2011 (BGBl. I 
S. 1114),“ gestrichen.

b) In Satz 3 werden nach der Angabe
„(GVBl. I S. 587)“ ein Komma und
die Angabe „zuletzt geändert
durch Gesetz vom 23. Juli 2015
(GVBl. S. 298),“ eingefügt.

2. In § 5 Abs. 4 wird die Angabe „in der
Fassung der Bekanntmachung vom 
7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 24. März
2010 (GVBl. I S. 119)“ gestrichen.

3. In § 6 Abs. 3 wird die Angabe „in der
Fassung der Bekanntmachung vom 
7. März 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 24. März
2010 (GVBl. I S. 119)“ gestrichen.

4. § 9 Abs. 3 Nr. 8 wird wie folgt gefasst:

„8. die Errichtung, Übernahme,
Schließung, Veräußerung oder
sonstige wesentliche Verände-
rungen von öffentlichen Ein-
richtungen und wirtschaftli-
chen Unternehmen des Lan-

deswohlfahrtsverbandes sowie
eine unmittelbare Beteiligung
oder mittelbare Beteiligung
von größerer Bedeutung an
diesen,“

5. In § 10 Satz 3 Nr. 4 werden die Wör-
ter „soweit dies nicht dem Landesdi-
rektor überlassen wird“ ersetzt durch
„soweit diese Befugnis nicht auf an-
dere Stellen übertragen wird“.

6. In § 18 Abs. 2 wird die Angabe „vom
27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
20. Juni 2011 (BGBl. I S. 1114),“ ge-
strichen.

7. Als neuer § 20 wird eingefügt:

„§ 20

Soweit dieses Gesetz nichts ande-
res bestimmt, findet die Hessische
Landkreisordnung mit Ausnahme der
Vorschriften über die direkt gewähl-
ten hauptamtlichen Wahlbeamten
entsprechende Anwendung.“

8. Der bisherige § 20 wird § 21.

Artikel 55)

Änderung des Gesetzes über
die kommunale Gemeinschaftsarbeit

Das Gesetz über kommunale Gemein-
schaftsarbeit vom 16. Dezember 1969
(GVBl. I S. 307), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 13. Dezember 2012 (GVBl. 
S. 622), wird wie folgt geändert:

1. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Nach Abs. 2 wird als Abs. 2a ein-
gefügt:

„(2a) Die Verbandsmitglieder
können ihre Vertreter anweisen,
wie sie in der Verbandsversamm-
lung abzustimmen haben. Eine
Abstimmung entgegen der Wei-
sung berührt die Gültigkeit des
Beschlusses der Verbandsver-
sammlung nicht. Bei Verbands-
versammlungen mit mehr als 
30 Vertretern der Verbandsmit-
glieder ist die Bildung von Fraktio-
nen zulässig. § 36a der Hessischen
Gemeindeordnung gilt entspre-
chend mit der Maßgabe, dass das
Nähere in der Zweckverbandssat-
zung zu regeln ist.“

b) In Abs. 4 Satz 2 wird die Angabe
„in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 7. März 2005 (GVBl. I
S. 142), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 16. Dezember 2011
(GVBl. I S. 786),“ gestrichen.

2. In § 23a Abs. 1 wird die Angabe 
„11. Juli 2011 (BGBl. I S. 1338)“
durch „24. April 2015 (BGBl. I 
S. 642)“ ersetzt.

3. § 30 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:
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„Der Gemeindeverwaltungsverband
kann seine Aufgaben mit Bedienste-
ten der Mitgliedsgemeinden wahr-
nehmen.“

4. § 39 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe „22. Juli 2011 (BGBl. I
S. 1509)“ wird durch die Angabe
„20. Oktober 2015 (BGBl. I 
S. 1722)“ ersetzt.

b) Nach der Angabe „(GVBl. I 
S. 153)“ werden ein Komma und
die Angabe „zuletzt geändert
durch 20. Dezember 2015 (GVBl. 
S. 618)” eingefügt.

Artikel 66)

Änderung des Gesetzes über
kommunale Abgaben

Das Gesetz über kommunale Abgaben
in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBl.
S. 134) wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die An-
gabe zu § 13 wie folgt gefasst:

„§ 13 Kurbeitrag und 
Tourismusbeitrag“

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 werden die Sätze 3 und 4
durch folgende Sätze ersetzt:

„Die Rückwirkung darf dabei
nicht über einen Zeitraum von 
15 Jahren hinausgehen. Der Fünf-
zehnjahreszeitraum beginnt mit
dem Ablauf des Jahres, in dem
beitragsrechtlich die Vorteilslage
eingetreten ist und bei anderen
Abgaben mit dem Ablauf des Jah-
res, in dem die zu ersetzende Sat-
zung in Kraft getreten war oder in
Kraft treten sollte. Die Rückwir-
kung darf nur auf solche Bestim-
mungen der neuen Abgabesat-
zung erstreckt werden, durch wel-
che die Abgabepflichtigen nicht
schlechter gestellt werden als
nach der ersetzten Satzung.“

b) In Abs. 3 wird das Wort „Inkraft-
treten“ durch „Bekanntmachung“
ersetzt.

3. In § 5a Abs. 5 wird die Angabe 
„29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2353)“
durch „13. Mai 2015 (BGBl. I S. 706)“
ersetzt.

4. In § 9 Abs. 3 wird die Angabe „9. Juli
2009 (GVBl. I S. 253)“ durch „13. De-
zember 2012 (GVBl. S. 622)“ ersetzt.

5. § 10 Abs. 7 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird die Angabe „vom
15. Januar 2010 (GVBl. I S. 18)“
gestrichen.

b) Folgende Sätze werden angefügt:

„Soweit die Akteneinsicht zu ge-
statten ist, können die in Satz 1
genannten Gebührenpflichtigen

Auszüge oder Abschriften selbst
fertigen oder sich Ablichtungen
durch die Behörde erteilen lassen.
Die Behörde kann Ersatz ihrer
Aufwendungen in angemessenem
Umfang verlangen.“

6. Dem § 11 Abs. 9 wird folgender Satz
angefügt:

„Soweit die Akteneinsicht zu gestat-
ten ist, gilt § 10 Abs. 7 Satz 3 und 4
entsprechend.“

7. In § 11a Abs. 2a Nr. 3 wird die Anga-
be „geändert durch Gesetz vom 
22. April 1993 (BGBl. I S. 466)“ durch
„zuletzt geändert durch Gesetz vom
11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548)“ er-
setzt.

8. § 13 wird wie folgt gefasst:

„§ 13

Kurbeitrag und Tourismusbeitrag

(1) Die Gemeinden, denen von der
für kommunale Angelegenheiten zu-
ständigen Ministerin oder dem hier-
für zuständigen Minister die Bezeich-
nung „Bad“ verliehen worden ist
oder die von der für den Tourismus
zuständigen Ministerin oder dem
hierfür zuständigen Minister als Kur-,
Erholungs- oder Tourismusort aner-
kannt sind, können für die Schaffung,
Erweiterung, Unterhaltung und Ver-
marktung der zu Kur-, Erholungs-
und sonstigen Fremdenverkehrszwe-
cken bereitgestellten Einrichtungen
und für die zu diesen Zwecken
durchgeführten Veranstaltungen ei-
nen Kur- oder Tourismusbeitrag erhe-
ben.

(2) Beitragspflichtig sind alle orts-
fremden Personen, die sich nicht zur
Ausübung ihres Berufes in der Ge-
meinde aufhalten und denen die
Möglichkeit geboten wird, die Ein-
richtungen in Anspruch zu nehmen
oder an den Veranstaltungen teilzu-
nehmen. Die Gemeinden können,
insbesondere aus sozialen oder tou-
rismuspolitischen Gründen, Befrei-
ungs- oder Ermäßigungstatbestände
bestimmen.

(3) Wer Personen gegen Entgelt
beherbergt, kann durch die Satzung
verpflichtet werden, die beherberg-
ten Personen der Gemeinde zu mel-
den. Er kann ferner verpflichtet wer-
den, den Kur- oder Tourismusbeitrag
einzuziehen und an die Gemeinde
abzuliefern; er haftet insoweit für die
rechtzeitige Einziehung und vollstän-
dige Ablieferung des Kur- oder Tou-
rismusbeitrages. Dies gilt auch für die
Inhaber von Sanatorien, Kuranstalten
und anderen Einrichtungen, die Kur-,
Erholungs- oder sonstigen Fremden-
verkehrszwecken dienen, sowie Ver-
anstalter von zu diesen Zwecken
durchgeführten Veranstaltungen, so-
weit der Kur- oder Tourismusbeitrag
von Personen erhoben wird, die diese
Einrichtungen benutzen oder Veran-
staltungen besuchen, ohne in der Ge-
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meinde beherbergt zu werden. Ist der
Kur- oder Tourismusbeitrag im Preis
für eine Gesellschaftsreise enthalten,
so kann die Satzung bestimmen, dass
die Reiseunternehmer an die Stelle
der nach Satz 2 Verpflichteten treten.

(4) Die für den Tourismus zustän-
dige Ministerin oder der hierfür zu-
ständige Minister wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung Regelungen
zu treffen über die Anerkennungsvo-
raussetzungen und das Anerken-
nungsverfahren für Kur-, Erholungs-
und Tourismusorte, insbesondere
über

1. die natürlichen und hygienischen
Bedingungen, medizinischen und
sonstigen öffentlichen Einrichtun-
gen, die vorhanden sein müssen,
damit Gemeinden als Kur- oder
Erholungsort anerkannt werden
können, sowie

2. die natürlichen Bedingungen und
Einrichtungen zur kulturellen und
sonstigen Freizeitbetätigung, die
vorhanden sein müssen, damit Ge-
meinden als Tourismusort aner-
kannt werden können; dazu zäh-
len insbesondere die landschaftli-
che Lage, das Vorhandensein be-
deutender kultureller Einrichtun-
gen, internationaler Veranstaltun-
gen, sonstiger bedeutender Frei-
zeiteinrichtungen, geeigneter An-
gebote für die Naherholung sowie
ein damit korrespondierendes
Tourismusaufkommen.“

Artikel 77)

Änderung des Hessischen
Kommunalwahlgesetzes

Das Hessische Kommunalwahlgesetz
in der Fassung der Bekanntmachung vom
7. März 2005 (GVBl. I S. 197), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom „28. September
2015 (GVBl. S. 346)“, wird wie folgt geän-
dert:

1. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Nach Abs. 1 Satz 1 wird folgender
Satz eingefügt:

„Bei der Aufstellung sollen nach
Möglichkeit Frauen und Männer
gleichermaßen berücksichtigt wer-
den.“

b) In Abs. 3 Satz 3 wird die Angabe
„Satz 2“ durch „Satz 3“ ersetzt.

2. In § 14 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe
„Satz 4“ durch „Satz 5“ ersetzt.

3. In § 16 Abs. 2 Satz 4 wird die Angabe
„Nr. 4“ durch „Nr. 5“ ersetzt.

4. § 55 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt ge-
fasst:

„Der Bürgerentscheid ist frühestens
drei und spätestens sechs Monate
nach der Entscheidung der Gemein-
devertretung über die Zulässigkeit
des Bürgerbegehrens oder die Durch-
führung eines Bürgerentscheids

durchzuführen; § 42 Satz 3 und 4 gilt
entsprechend.“

5. Nach § 68 wird als neuer § 68a einge-
fügt:

„§ 68a

Übergangsvorschrift

Für einen Bürgerentscheid, dessen
Abstimmungstag vor dem 1. Januar
2016 öffentlich bekannt gemacht wor-
den ist, gilt § 55 Abs. 1 Satz 3 des
Hessischen Kommunalwahlgesetzes
in der bis zum 31. Dezember 2015
geltenden Fassung.“

Artikel 88)

Änderung des Schutzschirmgesetzes

§ 2 des Schutzschirmgesetzes vom 
14. Mai 2012 (GVBl. S. 128), geändert
durch Gesetz vom 23. Juli 2015 (GVBl. 
S. 298) wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Entschuldungsbeträge,
Entschuldung bei freiwilligen

Änderungen der Gemeindegrenzen“

2. Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Werden die Entschuldungshil-
fen nach der Anlage zu diesem Ge-
setz nicht vollständig von den dort
bestimmten Kommunen in Anspruch
genommen, können die bis zum
31. Mai 2015 nicht durch bestands-
kräftige Bewilligungen gebundenen
Mittel zur anteiligen Entschuldung
von Gemeinden verwendet werden,

1. deren Gemeindegebiet im Wege
einer freiwilligen Änderung der
Gemeindegrenzen in eine andere
Gemeinde eingegliedert wird oder

2. in die im Wege einer freiwilligen
Änderung der Gemeindegrenzen
mindestens das Gebiet einer ande-
ren Gemeinde eingegliedert wird
oder

3. die mit mindestens einer anderen
Gemeinde im Wege einer freiwilli-
gen Änderung der Gemeindegren-
zen eine neue Gemeinde bilden.

Die Höchstbeträge der Entschul-
dungshilfen werden anhand eines
Prozentsatzes der Investitions- und
Kassenkredite der Kernhaushalte der
Gemeinden ermittelt. Der Prozentsatz
soll 46 Prozent nicht überschreiten.
Gemeinden, die in der Anlage zu die-
sem Gesetz benannt sind und denen
bereits Entschuldungshilfen nach die-
sem Gesetz bewilligt wurden, sollen
nur in besonderen Fällen weitere Ent-
schuldungshilfe erhalten. Die §§ 3, 4
und 6 gelten nicht bei der anteiligen
Entschuldung von Gemeinden auf-
grund von freiwilligen Änderungen
der Gemeindegrenzen. Die für die Fi-
nanzen zuständige Ministerin oder
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der hierfür zuständige Minister und
die für kommunale Angelegenheiten
zuständige Ministerin oder der hier-
für zuständige Minister werden er-
mächtigt, nach Anhörung der Kom-
munalen Spitzenverbände die Einzel-
heiten zur anteiligen Entschuldung
der an den freiwilligen Gebietsände-
rungen beteiligten Gemeinden durch
Rechtsverordnung zu regeln.“

Artikel 99)

Aufhebung des Gesetzes über die
Aufwandentschädigung und den
Ehrensold der ehrenamtlichen 

Bürgermeister und der ehrenamtlichen
Kassenverwalter der Gemeinden

Das Gesetz über die Aufwandentschä-
digung und den Ehrensold der ehrenamt-
lichen Bürgermeister und der ehrenamtli-
chen Kassenverwalter der Gemeinden
vom 7. Oktober 1970 (GVBl. I 1970 
S. 635), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218), wird
aufgehoben.

Artikel 1010)

Änderung der
Gemeindehaushaltsverordnung

Die Gemeindehaushaltsverordnung
vom 2. April 2006 (GVBl. I S. 235), geän-
dert durch Verordnung vom 27. Dezem-
ber 2011 (GVBl. I S. 840), wird wie folgt
geändert:

1. In § 24 Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe
„§ 92 Abs. 4“ durch „§ 92 Abs. 5“ er-
setzt.

2. In § 37 Abs. 3 Satz 5 wird die Angabe
„22. September 2005 (BGBl. I 
S. 2809)“ durch „2. November 2015
(BGBl. I S. 1834)“ ersetzt.

3. In § 39 Abs. 1 Nr. 7 wird nach dem
Wort „Finanzausgleichsgesetz“ die
Angabe „vom 23. Juli 2015 (GVBl. 
S. 298)“ eingefügt.

4. § 41 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 6 wird die Angabe „7. De-
zember 2011 (BGBl. I S. 2592)“
durch „2. November 2015 (BGBl. I
S. 1834)“ ersetzt.

b) In Abs. 7 wird die Angabe „31. Ja-
nuar 2005 (GVBl. I S. 54)“ durch
„20. Dezember 2015 (GVBl. 
S. 618)“ ersetzt.

c) In Abs. 8 Satz 1 wird die Angabe
„§ 37 Abs. 3 des Finanzausgleichs-
gesetzes in der Fassung vom 

29. Mai 2007 (GVBl. I S. 310), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom
16. Dezember 2011 (GVBl. I 
S. 815),“ durch „§ 50 Abs. 3 des
Finanzausgleichsgesetzes“ ersetzt.

5. In § 49 Abs. 4 Nr. 2.3 wird die Anga-
be „§ 37 Abs. 3“ durch „§ 50 Abs. 3“
ersetzt.

6. § 54 erhält folgende Fassung:

„§ 54

Kapitalflussrechnung

(1) Auf die Kapitalflussrechnung
findet der Deutsche Rechnungsle-
gungsstandard Nr. 21 (DRS 21) – Ka-
pitalflussrechnung – vom 4. Februar
2014 (BAnz AT 8. April 2014 B2) in
der jeweils geltenden Fassung ent-
sprechende Anwendung.

(2) Gemeinden, die am 1. Januar
2016 die organisatorischen Vorausset-
zungen für die Aufstellung des Ge-
samtabschlusses auf den 31. Dezem-
ber 2015 getroffen haben, können die
Kapitalflussrechnungen der Gesamt-
abschlüsse auf den 31. Dezember
2015 und 31. Dezember 2016 nach
dem Deutschen Rechnungslegungs-
standard Nr. 2 vom 
29. Oktober 1999 (BAnz AT 2000 
S. 10189) in der jeweils geltenden
Fassung aufstellen.“

7. Im Muster 20 wird in der Spalte 6 
die Bezeichnung des Bilanzpostens 
Nr. 2.3 wie folgt gefasst:

„2.3 Sonderposten für Umlagen
nach § 50 Abs. 3 FAG“

Artikel 11

Zuständigkeitsvorbehalt

Soweit durch dieses Gesetz die Ge-
meindehaushaltsverordnung geändert
wird, bleibt die Befugnis der zuständigen
Stelle, sie künftig zu ändern oder aufzu-
heben, unberührt.

Artikel 12

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2016
in Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt

1. Art. 7 Nr. 1 und 2 am 1. April 2016,

2. Art. 9 mit Ablauf des Tages, der dem
Tag des Inkrafttretens einer Verord-
nung nach § 44 Abs. 3 Satz 2 der Hes-
sischen Gemeindeordnung vorgeht,
in Kraft.
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Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 20. Dezember 2015

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t  

B e u t h
9) Hebt auf FFN 321-20
10) Ändert FFN 331-27
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§ 1

Feststellung des Haushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beige-
fügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
2016 wird in Einnahme und Ausgabe auf

35 387 403 800 Euro

festgestellt.

§ 2

Produkthaushalt

(1) Der leistungsbezogene Haushalts-
plan nach § 7a Abs. 3 der Hessischen
Landeshaushaltsordnung ist nach Produk-
ten, Projekten, zwischenbehördlichen und
externen Leistungen gegliedert (Produkt-
haushalt). Die Produkte sind nach ihrem
Zweck und nach Art und Umfang ver-
bindlich. Die in diesem Gesetz für Pro-
dukte getroffenen Regelungen gelten für
Projekte, zwischenbehördliche und exter-
ne Leistungen entsprechend, soweit
nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die für jedes Produkt im Leistungs-
plan ausgewiesenen Gesamtkosten sind
verbindlich. Mehrerlöse erhöhen, Minder-
erlöse vermindern die veranschlagten Ge-
samtkosten, soweit im Haushaltsplan
nichts anderes bestimmt ist. Abweichun-
gen bei Kosten, Erlösen oder Kennzahlen
im Haushaltsvollzug verändern die Pro-
duktabgeltung nicht. Werden veran-
schlagte Kosten eines Produkts gesperrt,
reduziert sich die im Haushaltsplan dafür
bewilligte Produktabgeltung entspre-
chend.

(3) Die Gesamtkosten eines Produkts
können um bis zu 5 Prozent überschritten
werden, wenn ein Ausgleich innerhalb
des Buchungskreises sichergestellt wer-
den kann und im Haushaltsplan nichts
Abweichendes bestimmt ist. Satz 1 gilt
nicht für Fördermittelbuchungskreise.

(4) In Fördermittelbuchungskreisen
sind auch die im Haushaltsplan ausge-
wiesenen Leistungen zum Produkt, das
Bewilligungsvolumen und die Liquidität
je Produkt verbindlich. Die Inanspruch-
nahme ungebundener Ausgabereste er-
höht das Bewilligungsvolumen entspre-
chend; über zusätzliche Produktabgel-
tung entscheidet das Ministerium der 
Finanzen.

(5) Für Überschreitungen der Gesamt-
kosten eines Produkts und die Einrich-
tung neuer Produkte ist § 37 Abs. 1, 3 und
4 der Hessischen Landeshaushaltsord-
nung entsprechend anzuwenden. Glei-
ches gilt für zusätzliche Leistungen zum

Produkt in Fördermittelbuchungskreisen.
§ 11 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 gilt entspre-
chend. Satz 1 gilt nicht für zwischenbe-
hördliche Leistungen, wenn die Mehrkos-
ten vollständig durch Erlöse gedeckt wer-
den. Satz 1 und 3 gelten nicht für Mehr-
kosten, die erst bei Erstellung des Jahres-
abschlusses festgestellt werden können
und nicht zu Auszahlungen geführt ha-
ben; daraus entstehende Verluste sind
vorzutragen, über ihren Ausgleich wird
im nächsten Haushaltsplan entschieden.

(6) Werden im Haushaltsplan für die
Produkte eines Buchungskreises die Men-
ge und der Preis je Mengeneinheit für
verbindlich erklärt, reduziert sich bei
Mengenunterschreitungen die Produkt-
abgeltung entsprechend, wenn im Haus-
haltsplan nichts anderes bestimmt ist.
Abs. 2 Satz 1 bis 3, Abs. 3 und 5 finden in
diesen Fällen keine Anwendung. Bei
Mengenüberschreitungen oder neuen
Produkten ist § 37 Abs. 1 der Hessischen
Landeshaushaltsordnung entsprechend
anzuwenden. Dabei sollen entstehende
Mehrkosten durch Einsparungen in dem-
selben Einzelplan ausgeglichen werden.
Satz 3 und 4 gelten nicht für zwischenbe-
hördliche Leistungen, wenn die Mehrkos-
ten vollständig durch Erlöse gedeckt wer-
den.

(7) Im Rahmen seiner Entscheidungen
nach § 37 Abs. 1 der Hessischen Landes-
haushaltsordnung kann das Ministerium
der Finanzen zusätzliche Produktabgel-
tung gewähren, soweit diese an anderer
Stelle finanziert wird.

(8) Im Haushaltsvollzug bei den Pro-
dukten erwirtschaftete Überschüsse sind
zunächst zur Deckung von Verlusten des
Buchungskreises zu verwenden; verblei-
bende Überschüsse können zur Verstär-
kung des Finanzplans verwendet oder bis
zu einem im Haushaltsplan festgelegten
Anteil der Verwaltungsrücklage des Bu-
chungskreises zugeführt werden. Die
Verwendung dieser Rücklagen für Dauer-
verpflichtungen ist nicht zulässig. Bildung
und Inanspruchnahme von Rücklagen be-
dürfen der Zustimmung des Ministeriums
der Finanzen.

(9) Verluste aus Maßnahmen, denen
das Ministerium der Finanzen nach § 37
Abs. 1 der Hessischen Landeshaushalts-
ordnung zugestimmt hat, können zulasten
des Finanzierungsbuchungskreises aus-
geglichen werden. Näheres hierzu regelt
das Ministerium der Finanzen. Andere
Verluste sind vorzutragen. Über einen
Ausgleich wird im nächsten Haushalts-
plan entschieden.

(10) In den Erläuterungen zum Finanz-
plan genannte Einzelinvestitionen sind
verbindlich. Für veranschlagte, nicht ge-*) FFN 43-85

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen 

für das Haushaltsjahr 2016 (Haushaltsgesetz 2016)�*)

Vom 16. Dezember 2015

Anlage
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tätigte Investitionen kann zur Finanzie-
rung dieser Investitionen in den Folgejah-
ren mit Zustimmung des Ministeriums der
Finanzen eine Investitionsrücklage gebil-
det werden.

§ 3

Deckungsfähigkeit, Umsetzungen,
alternative Beschaffungs- und

Errichtungsformen

(1) Personalausgabenansätze dürfen
innerhalb der Einzelpläne und im Rah-
men des Abbaus von Stellen mit Perso-
nalvermittlungsstelle-Vermerk durch das
Ministerium der Finanzen auch einzel-
planübergreifend umgesetzt werden. Die
Ermächtigung des Ministeriums der 
Finanzen umfasst auch Mittelumsetzun-
gen von und zu Landesbetrieben.

(2) Im Produkthaushalt sind die Titel
der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 mit Aus-
nahme des Titels 529 gegenseitig de-
ckungsfähig und einseitig deckungsfähig
zugunsten der Titel der Hauptgruppen 7
und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und
8 sind gegenseitig deckungsfähig.

(3) Abweichend von Abs. 2 sind in För-
dermittelbuchungskreisen die Titel der
Hauptgruppen 4 bis 9 gegenseitig de-
ckungsfähig. Verpflichtungsermächtigun-
gen sind in Fördermittelbuchungskreisen
im Rahmen der jeweiligen Einzelregelun-
gen in den Produktblättern deckungsfä-
hig.

(4) Mindereinnahmen reduzieren,
Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeer-
mächtigung im Sinne der Abs. 2 und 3.
Außerhalb der laufenden Geschäfte anfal-
lende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zu-
stimmung des Ministeriums der Finanzen
verwendet werden.

(5) Das Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Landesentwicklung
und das Ministerium für Umwelt, Klima-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz können mit vorheriger Zustim-
mung des Ministeriums der Finanzen An-
sätze, Kosten und Verpflichtungsermäch-
tigungen in den Bereichen der Gemein-
schaftsaufgaben „Verbesserung der re-
gionalen Wirtschaftsstruktur“ und „Ver-
besserung der Agrarstruktur und des Küs-
tenschutzes“ sowie die von der Verord-
nung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom
17. Dezember 2013 über die Förderung
der ländlichen Entwicklung durch den
Europäischen Landwirtschaftsfonds für
die Entwicklung des ländlichen Raums
(ELER) und zur Aufhebung der Verord-
nung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. EU Nr. L
347 S. 487), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung (EU) Nr. 1378/2014 der Kommis-
sion vom 17. Oktober 2014 (ABl. EU Nr. L
367 S. 16), betroffenen Ansätze und Ver-
pflichtungsermächtigungen in den Einzel-
plänen 07 und 09 für gegenseitig, andere
Ansätze, Kosten und Verpflichtungser-
mächtigungen zugunsten dieser Bereiche
für einseitig deckungsfähig erklären. So-
fern zur Umsetzung der Programme mit
Förderungen aus der Verordnung (EU)

Nr. 1305/2013 zusätzliche Verpflichtungs-
ermächtigungen erforderlich werden,
können diese mit vorheriger Zustimmung
des Ministeriums der Finanzen im not-
wendigen Umfange eingegangen wer-
den. Darüber hinaus können mit vorheri-
ger Zustimmung des Ministeriums der Fi-
nanzen Ansätze, Kosten und Verpflich-
tungsermächtigungen des Programms
„Förderung der energetischen Moderni-
sierung sozialer Infrastruktur in den Kom-
munen – Investitionspakt“ für gegenseitig
deckungsfähig erklärt werden. Im Rah-
men seiner Zustimmung kann das Minis-
terium der Finanzen die erforderliche Pro-
duktabgeltung umsetzen.

(6) Das Ministerium der Finanzen kann
bei nachgewiesener Wirtschaftlichkeit im
Haushalt veranschlagte Investitionsmaß-
nahmen durch alternative Beschaffungs-
und Errichtungsformen (wie öffentlich-
private Partnerschaften, Leasing- oder
ähnliche Verträge) ersetzen und die erfor-
derlichen Verträge schließen oder geneh-
migen. In diesen Fällen können die ver-
anschlagten Mittel im laufenden Haus-
haltsjahr zur Absicherung und Leistung
der vertraglichen Raten verwendet wer-
den; verbleibende Haushaltsmittel sind
gesperrt.

(7) Die Landesregierung kann Produk-
te ganz oder teilweise umsetzen, wenn
Aufgaben von einer Verwaltung auf eine
andere Verwaltung übergehen. Eines Be-
schlusses der Landesregierung bedarf es
nicht, wenn die beteiligten Ministerien
und das Ministerium der Finanzen über
die Umsetzung einig sind.

§ 4

Leistungen des Bundes,
Übertragbarkeit von Ausgaben

(1) Bei Maßnahmen, die eine Leistung
des Bundes vorsehen, gelten Ansätze,
Kosten und Verpflichtungsermächtigun-
gen im gleichen Verhältnis als gesperrt, in
dem der Bund seine Leistung mindert; 
§ 41 der Hessischen Landeshaushaltsord-
nung bleibt unberührt.

(2) Übertragbare Ausgaben im Sinne
des § 19 Abs. 1 der Hessischen Landes-
haushaltsordnung sind die Ausgaben der
Hauptgruppen 7 und 8 des Gruppie-
rungsplans für den Haushalt des Landes
Hessen, die Ausgaben aus zweckgebun-
denen Einnahmen sowie die Ausgaben in
Fördermittelbuchungskreisen.

(3) Das Ministerium der Finanzen kann
in besonders begründeten Einzelfällen
die Übertragbarkeit von Ausgaben zulas-
sen, soweit Ausgaben für bereits bewillig-
te Maßnahmen noch im nächsten Haus-
haltsjahr zu leisten sind.

§ 5

Energieeinsparung, Informationstechnik

(1) Das Ministerium der Finanzen kann
für Maßnahmen der Energie- und Was-
sereinsparung Vorfinanzierungen in An-
spruch nehmen, wenn die entstehenden
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Kosten und die Tilgungszahlungen aus
den erwarteten Energie- und Wasserein-
sparungen innerhalb von 75 Prozent der
technischen Lebensdauer der Installation
refinanziert werden können.

(2) Die Mittel für Zwecke der Informa-
tionstechnik sind gesperrt, soweit sie
nicht für Maßnahmen im Rahmen des
vom Bevollmächtigten für E-Government
und Informationstechnik festgeschriebe-
nen IT-Standardisierungsprozesses einge-
setzt werden sollen. Das Ministerium der
Finanzen kann die Sperre aufheben.

§ 6

Institutionelle Förderungen,
Übertragung von Förderprogrammen

(1) Ansätze, Kosten und Verpflich-
tungsermächtigungen für Zuwendungen
im Sinne des § 23 der Hessischen Landes-
haushaltsordnung zur Deckung der ge-
samten Ausgaben oder eines nicht abge-
grenzten Teils der Ausgaben einer Stelle
außerhalb der Landesverwaltung (institu-
tionelle Förderung) sind gesperrt, solange
ein Haushalts- oder Wirtschaftsplan nicht
von dem zuständigen Ministerium und
dem Ministerium der Finanzen gebilligt
ist. Das Ministerium der Finanzen kann
die Sperre aufheben.

(2) Das Ministerium der Finanzen
kann, soweit die Haushalts- oder Wirt-
schaftspläne nicht rechtzeitig zu Beginn
des jeweiligen Haushaltsjahres vorgelegt
werden können, in Abschlagszahlungen
zur Leistung unabweisbarer Ausgaben
einwilligen.

(3) Im Landeshaushalt veranschlagte
Förderprogramme können zur Abwick-
lung auf Externe übertragen werden. Das
Ministerium der Finanzen kann hieraus
sich ergebende notwendige Anpassungen
im Haushaltsvollzug vornehmen.

§ 7

Stellenbewirtschaftung, Personalmittel

(1) Abweichend von § 49 Abs. 3 der
Hessischen Landeshaushaltsordnung
kann jede Planstelle und Stelle mit meh-
reren Teilzeitbeschäftigten besetzt wer-
den. Beschäftigte können mit anteiliger
Arbeitszeit auf mehreren Planstellen oder
Stellen geführt werden. Die Gesamtar-
beitszeit je Planstelle und Stelle darf nicht
höher sein als die Arbeitszeit einer vollbe-
schäftigten Kraft.

(2) Planstellen einer Besoldungsgruppe
können auch mit Beamtinnen und Beam-
ten einer anderen Laufbahn mit gleichem
Endgrundgehalt besetzt werden. Über die
Änderung der Amtsbezeichnung ist im
nächsten Haushaltsplan zu entscheiden.

(3) Werden polizeidienstunfähige Be-
amtinnen und Beamte des Polizeivoll-
zugsdienstes, die den gesundheitlichen
Anforderungen des Amtes einer anderen
Laufbahn genügen, im Dienst des Landes
weiterverwendet, so können sie auf einer
Planstelle des Eingangsamts einer Lauf-
bahn der jeweiligen Laufbahngruppe ge-

führt werden. Gleiches gilt für Beamtin-
nen und Beamte des Justizvollzugsdiens-
tes, die im allgemeinen Vollzugsdienst tä-
tig sind. Das Ministerium der Finanzen
kann zur Übernahme von polizei- oder
justizvollzugsdienstunfähigen Beamtin-
nen und Beamten vorübergehend Stellen
in Planstellen umwandeln.

(4) Die Stellenübersicht für Rechtsrefe-
rendarinnen und Rechtsreferendare bei
Kapitel 05 04 Titel 428 sowie die Erläute-
rungen dazu sind verbindlich.

(5) Für im Haushaltsplan mit Personal-
vermittlungsstelle-Vermerk ausgebrachte
Planstellen und Stellen findet § 21 Abs. 1
der Hessischen Landeshaushaltsordnung
Anwendung.

(6) Tarifbeschäftigten, die zur Vertre-
tung des Landes Hessen bei der Europäi-
schen Union in Brüssel oder zu einer an-
deren Auslandsdienststelle des Landes
versetzt oder für einen Zeitraum von
mehr als drei Monaten abgeordnet wer-
den und aus diesem Grund einen dienstli-
chen Wohnsitz im Ausland begründen,
werden Auslandsdienstbezüge und Kauf-
kraftausgleich in entsprechender Anwen-
dung der für vergleichbare Beamtinnen
und Beamte des Landes jeweils geltenden
besoldungsrechtlichen Bestimmungen ge-
währt.

§ 8

Umsetzung von Stellen

(1) Die Landesregierung kann mit Zu-
stimmung des Haushaltsausschusses freie
oder frei werdende Planstellen und Stel-
len im Falle eines unabweisbaren, vor-
dringlichen Personalbedarfs in andere
Kapitel desselben Einzelplans oder in an-
dere Einzelpläne umsetzen und, soweit es
notwendig ist, gleichzeitig umwandeln.
Über den weiteren Verbleib der umge-
setzten Planstellen und Stellen ist im
nächsten Haushaltsplan zu entscheiden. 
§ 50 der Hessischen Landeshaushaltsord-
nung bleibt unberührt.

(2) Die Ministerien können Planstellen
und Stellen innerhalb des Einzelplans
umsetzen. Dies gilt nicht für Umsetzun-
gen in das Ministeriumskapitel.

§ 9

Anpassung an
Besoldungs- und Tarifrecht

(1) Die Landesregierung kann haus-
haltsrechtliche Maßnahmen treffen, die
sich aus der Anpassung an das Besol-
dungsrecht, an andere gesetzliche Be-
stimmungen oder an das Tarifvertrags-
recht zwingend ergeben, insbesondere
die Stellenpläne und Stellenübersichten
ergänzen sowie Planstellen und Stellen
umwandeln. Über den weiteren Verbleib
dieser Planstellen und Stellen ist im
nächsten Haushaltsplan zu entscheiden.

(2) Bei Besoldungserhöhungsgesetzen
können das Ministerium der Finanzen
und das Ministerium des Innern und für
Sport bereits vor Verabschiedung des Ge-
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setzes Abschlagszahlungen auf die im
Gesetzentwurf vorgesehenen Erhöhungs-
beträge zulassen.

§ 10

Leerstellen, Altersteilzeitstellen

(1) Das zuständige Ministerium kann
Leerstellen mit dem Vermerk „künftig
wegfallend” ausbringen für

1. Beamtinnen und Beamte, Richterinnen
und Richter, die unter Wegfall der
Dienstbezüge bei einem anderen
Dienstherrn verwendet werden oder
deren Dienstbezüge von einem ande-
ren Dienstherrn vollständig erstattet
werden,

2. Bedienstete, die als Abgeordnete in
den Deutschen Bundestag, in den Hes-
sischen Landtag oder in das Europäi-
sche Parlament gewählt sind,

3. Bedienstete, die für eine vorüberge-
hende Tätigkeit in öffentlichen zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen
Einrichtungen oder in den Entwick-
lungsländern beurlaubt werden,

4. Beamtinnen und Beamte, die als Rich-
terinnen und Richter kraft Auftrags zu
einem hessischen Gericht, und Richte-
rinnen und Richter, die zu einer hessi-
schen Verwaltungsbehörde abgeord-
net werden,

5. Beamtinnen und Beamte, die nach 
§ 64 Abs. 1 Satz 1 oder nach § 65 
Abs. 1 des Hessischen Beamtengeset-
zes, und Richterinnen und Richter, die
nach § 7a Abs. 1 Nr. 2 oder nach § 7b
Abs. 1 des Hessischen Richtergesetzes
beurlaubt werden,

6. Tarifbeschäftigte, die nach § 28 des Ta-
rifvertrags für den öffentlichen Dienst
des Landes Hessen beurlaubt werden,

7. Tarifbeschäftigte, deren Arbeitsver-
hältnis nach § 33 Abs. 2 Satz 5 und 6
des Tarifvertrags für den öffentlichen
Dienst des Landes Hessen wegen der
Gewährung einer Rente auf Zeit ruht,

8. die Dauer der Elternzeit, wenn von der
Möglichkeit zur Beschäftigung von
Vertretungs- und Aushilfskräften aus
besonderen Gründen kein Gebrauch
gemacht werden kann,

9. Beamtinnen und Beamte, Richterinnen
und Richter, die durch Beendigung ei-
nes Beamtenverhältnisses auf Probe
nach § 4 des Hessischen Beamtenge-
setzes wieder in ihr früheres Amt zu-
rücktreten, wenn keine freie Planstelle
dieser Besoldungsgruppe zur Verfü-
gung steht.

(2) Werden die Bediensteten wieder im
Landesdienst verwendet, sind sie in eine
freie oder in die nächste frei werdende
Stelle bei ihrer Verwaltung einzuweisen;
mit der Einweisung fällt die Leerstelle
weg. Bis zur Einweisung in eine freie
Stelle sind sie auf der Leerstelle zu füh-
ren.

(3) Zur Umsetzung der Altersteilzeitar-
beit kann das zuständige Ministerium auf

der Grundlage der von der Landesregie-
rung erlassenen näheren Bestimmungen
für Altersteilzeitkräfte Altersteilzeitplan-
stellen und Altersteilzeitstellen mit dem
Vermerk „künftig wegfallend“ schaffen.

§ 11

Über- und
außerplanmäßige Ausgaben,

Vorfinanzierungen

(1) Wird infolge eines unvorhergesehe-
nen und unabweisbaren Bedürfnisses ei-
ne überplanmäßige oder außerplanmäßi-
ge Ausgabe erforderlich (Art. 143 der
Verfassung des Landes Hessen), so bedarf
es eines Nachtragshaushalts nicht, wenn
die Mehrausgabe im Einzelfall einen Be-
trag von 5 000 000 Euro nicht überschrei-
tet oder rechtliche Verpflichtungen,
Rechtsansprüche aus Gesetz oder Tarif-
vertrag zu erfüllen sind oder soweit Aus-
gabemittel von anderer Seite zweckge-
bunden zur Verfügung gestellt werden.
Für überplanmäßige und außerplanmäßi-
ge Verpflichtungsermächtigungen gilt
Entsprechendes, wenn die voraussichtlich
kassenwirksam werdenden Jahresbeträge
insgesamt einen Betrag von 5 000 000
Euro nicht überschreiten.

(2) Mit vorheriger Zustimmung des Mi-
nisteriums der Finanzen können Zuwei-
sungen der Europäischen Union bei ge-
meinsam finanzierten Förderprogrammen
vorfinanziert werden, wenn entsprechen-
de Förderzusagen der Europäischen Uni-
on vorliegen. Gleiches gilt für Zuweisun-
gen des Bundes zum Ausgleich der Belas-
tungen der kommunalen Gebietskörper-
schaften nach § 46 des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch und nach § 46a des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch. Hier-
durch bedingte, nicht durch Einnahmen
im laufenden Haushaltsjahr gedeckte
Mehrausgaben sind als Vorgriffe nach 
§ 37 Abs. 6 der Hessischen Landeshaus-
haltsordnung nachzuweisen.

(3) Der Betrag für die nach § 37 Abs. 4
der Hessischen Landeshaushaltsordnung
dem Landtag vierteljährlich mitzuteilen-
den über- und außerplanmäßigen Ausga-
ben wird auf 50 000 Euro festgesetzt.

§ 12

Veräußerung und Überlassung 
von Vermögensgegenständen

(1) Abweichend von § 63 Abs. 2 der
Hessischen Landeshaushaltsordnung
kann das Ministerium der Finanzen die
Veräußerung zur Erfüllung der Aufgaben
des Landes weiterhin benötigter Vermö-
gensgegenstände zulassen, wenn auf die-
se Weise die Aufgaben des Landes nach-
weislich wirtschaftlicher erfüllt werden
können. § 64 der Hessischen Landeshaus-
haltsordnung bleibt unberührt.

(2) Das Ministerium der Finanzen kann
abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 der
Hessischen Landeshaushaltsordnung in
Einzelfällen gestatten, dass landeseigene
Grundstücke in Gebieten, die die Voraus-
setzungen für die Durchführung von
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städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
nach den §§ 136 bis 164b oder von städte-
baulichen Entwicklungsmaßnahmen nach
den §§ 165 bis 171 des Baugesetzbuches
in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 20. November 2014 (BGBl. I
S. 1748), erfüllen, auch ohne eine entspre-
chende förmliche Festlegung des Gebiets
oder der Förderung der Maßnahme zum
Grundstückswert an die Gemeinde veräu-
ßert werden, wenn sich diese verpflichtet,
die beabsichtigten städtebaulichen Maß-
nahmen auf dem Grundstück innerhalb
von fünf Jahren durchzuführen. Bei der
Ermittlung des Grundstückswertes blei-
ben Veränderungen des Wertes, die
durch die Sanierungs- oder Entwick-
lungsmaßnahmen hervorgerufen werden,
unberücksichtigt.

(3) Abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1
der Hessischen Landeshaushaltsordnung
wird zugelassen, dass von staatlichen Ein-
richtungen im Bereich der Datenverarbei-
tung entwickelte oder erworbene Pro-
gramme unentgeltlich an Stellen der öf-
fentlichen Verwaltung abgegeben wer-
den können, soweit Gegenseitigkeit be-
steht.

(4) Das Ministerium der Finanzen kann
abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 der
Hessischen Landeshaushaltsordnung mit
Zustimmung des Haushaltsausschusses
zulassen, dass Schloss- und Burgruinen
sowie nicht für betriebliche Zwecke benö-
tigte Kulturdenkmäler auf Staatsdomänen
unter Wahrung denkmalpflegerischer Be-
lange an Fördervereine, deren Zweck die
Trägerschaft und der Erhalt von Kultur-
denkmälern ist, oder an Gemeinden unter
dem vollen Wert bis zu einem Anerken-
nungsbetrag veräußert werden.

(5) Abweichend von § 63 Abs. 5 in Ver-
bindung mit Abs. 3 Satz 1 der Hessischen
Landeshaushaltsordnung können für die
Durchführung von Wahlen Dienstgebäu-
de des Landes Gemeinden und Landkrei-
sen unentgeltlich zur Nutzung überlassen
werden, sofern diesen keine geeigneten
Einrichtungen zur Verfügung stehen.

(6) Abweichend von § 63 Abs. 5 in Ver-
bindung mit Abs. 3 Satz 1 der Hessischen
Landeshaushaltsordnung können die der
Verpflegung der Bediensteten dienenden
Kantinenflächen und -einrichtungen den
Kantinenbetreibern pachtfrei oder zu An-
erkennungsbeträgen überlassen werden.

§ 13

Kreditaufnahme und -tilgung

(1) Das Ministerium der Finanzen kann
die im Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2016 vorgesehenen Kredite aufneh-
men. Die Kreditaufnahme erfolgt grund-
sätzlich in Euro. In anderen Währungen
ist die Kreditaufnahme nur in Verbindung
mit einem Währungssicherungsgeschäft
zulässig.

(2) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme
ist nach der Kassenlage, den jeweiligen
Kapitalmarktverhältnissen und gesamt-

wirtschaftlichen Erfordernissen zu bestim-
men.

(3) Das Ministerium der Finanzen kann
Kredite vorzeitig tilgen und zusätzliche
Tilgungsausgaben aus kurzfristigen Kre-
diten leisten. Die Kreditermächtigung
nach Abs. 1 erhöht sich entsprechend.
Dies gilt auch, wenn kurzfristige Kredite,
die für den Ausgleich des vorangegange-
nen Haushalts erforderlich sind und de-
ren Tilgung nicht im laufenden Haus-
haltsplan vorgesehen ist, im vorangegan-
genen oder im laufenden Haushaltsjahr
aufgenommen und im laufenden Haus-
haltsjahr getilgt werden.

(4) Das Ministerium der Finanzen kann
im Rahmen der Kreditfinanzierungen Ver-
einbarungen zur Steuerung von Zinsän-
derungsrisiken sowie zur Optimierung
der Kreditkonditionen (Derivate) für be-
stehende Schulden, die laufende Kredit-
aufnahme des Haushaltsjahres sowie für
Anschlussfinanzierungen von Krediten
treffen, die in einem Zeitraum von zehn
Jahren fällig werden. Der Bezug eines
Derivatgeschäftes auf mehrere Kreditge-
schäfte ist zulässig. Das Nominalvolumen
aller ausstehenden Derivate darf den Ge-
samtbestand an Kreditmarktschulden am
Ende des vorangegangenen Haushalts-
jahres nicht übersteigen. Das Ministerium
der Finanzen kann Sicherheiten in Form
verzinster Barmittel stellen sowie entge-
gennehmen.

§ 14

Rücklagen

(1) Beim Land verbleibende Mehrein-
nahmen aus dem Steueraufkommen sind
zur Verminderung des Kreditbedarfs oder
zur Bildung von Rücklagen zum Aus-
gleich von konjunkturbedingten Minder-
einnahmen in Folgejahren zu verwenden.
Dies gilt nicht für die Auswirkungen von
Rechtsänderungen auf die Steuereinnah-
men, die zum Zeitpunkt der Haushalts-
aufstellung noch nicht bekannt waren
und bis zum Ende des laufenden Haus-
haltsjahrs kassenwirksam werden.

(2) Zur Deckung von Ausgaberesten
und anderen Verpflichtungen in künfti-
gen Haushaltsjahren kann das Ministeri-
um der Finanzen Rücklagen bilden. Zur
Begrenzung der Neuverschuldung kann
es Rücklagen auflösen.

§ 15

Garantien und Bürgschaften, 
Gewährträgerschaft

(1) Das Ministerium der Finanzen kann
zur Durchführung dringender volkswirt-
schaftlich gerechtfertigter Aufgaben im
Haushaltsjahr 2016 Garantien und Bürg-
schaften bis zum Betrag von 1 500 000 000
Euro zulasten des Landes übernehmen.

(2) Das Ministerium der Finanzen kann
Bürgschaften zur Sicherung von Investi-
tionen in Wohngebäuden und sozialen
Einrichtungen im Wohnumfeld im Haus-
haltsjahr 2016 bis zu einem Betrag von
120 000 000 Euro bewilligen und überneh-
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men. Das Ministerium der Finanzen kann
außerdem im Haushaltsjahr 2016 Bürg-
schaften, die in früheren Haushaltsjahren
für denselben Zweck im Rahmen des fest-
gelegten Bürgschaftsrahmens bewilligt
wurden, endgültig übernehmen.

(3) Das Ministerium der Finanzen kann
im Haushaltsjahr 2016 zur Förderung
dringender Neu- und Umbaumaßnahmen
von Ersatzschulen, die nach § 1 des 
Ersatzschulfinanzierungsgesetzes vom 
27. Juni 2013 (GVBl. S. 454), geändert
durch Gesetz vom 24. März 2015 (GVBl.
S. 118), zuschussberechtigt sind, Bürg-
schaften bis zum Betrag von 2 500 000
Euro übernehmen.

(4) Das Ministerium der Finanzen kann
im Haushaltsjahr 2016 bis zur Höhe von 
5 880 000 Euro Garantien übernehmen,
die sich aus dem Umgang mit radioakti-
ven Stoffen nach dem Atomgesetz in der
Fassung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I 
S. 1565), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 17. Juli 2015 (BGBl. I S. 1324), als
notwendig erweisen.

(5) Das Ministerium für Wissenschaft
und Kunst kann zur Absicherung der den
hessischen Landes- und Hochschulmu-
seen und -bibliotheken, den Landesaus-
stellungen, der Verwaltung der Staatli-
chen Schlösser und Gärten, dem Landes-
amt für Denkmalpflege Hessen sowie
dem Hessischen Landesamt für geschicht-
liche Landeskunde überlassenen Leihga-
ben, an denen ein besonderes Landesin-
teresse besteht, Garantien bis zur Höhe
von insgesamt 300 000 000 Euro überneh-
men. In Anspruch genommene Ermächti-
gungen aus Vorjahren sind anzurechnen.
Durch Rückgabe von Leihgaben erlosche-
ne Garantien können erneut in Anspruch
genommen werden.

(6) Das Ministerium der Finanzen kann
Bürgschaften zur Sicherung von Investi-
tionen zur Weiterentwicklung der in den
Krankenhausplan des Landes Hessen auf-

genommenen Krankenhäuser bis zu ei-
nem Betrag von 150 000 000 Euro über-
nehmen.

§ 16

Kassenkredite

Das Ministerium der Finanzen kann im
Haushaltsjahr 2016 zur Verstärkung der
Betriebsmittel kurzfristige Kredite (Kassen-
kredite) bis zur Höhe von 8 Prozent des in
§ 1 festgestellten Betrages aufnehmen.
Über diesen Betrag hinaus kann das Minis-
terium der Finanzen vorübergehend weite-
re Kassenkredite aufnehmen, soweit es von
der Kreditermächtigung nach § 13 Abs. 1
keinen Gebrauch macht. Zusätzlich kann
das Ministerium der Finanzen ausschließ-
lich für Zwecke der Stellung von Sicherhei-
ten nach § 13 Abs. 4 Satz 4 kurzfristige
Kredite aufnehmen und Geldmarktpapiere
mit Laufzeiten bis zu einem Jahr begeben.

§ 17

Kommunaler Finanzausgleich

Die Finanzausgleichsmasse nach § 12
des Finanzausgleichsgesetzes vom 23. Ju-
li 2015 (GVBl. S. 298), geändert durch Ge-
setz vom 25. November 2015 (GVBl. 
S. 414), für das Haushaltsjahr 2016 be-
trägt 4 307 546 500 Euro. Sie erhöht oder
vermindert sich im Haushaltsvollzug, so-
weit die Summe der festgesetzten Solida-
ritätsumlagen auf abundante Steuer- und
Umlagekraft nach den §§ 22, 28 und 34
des Finanzausgleichsgesetzes den im
Haushaltsplan veranschlagten Wert über-
oder unterschreitet. § 9 Abs. 1 Satz 2 des
Finanzausgleichsgesetzes bleibt von Satz 2
unberührt.

§ 18

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2016
in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 16. Dezember 2015

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r d e r  F i n a n z e n  

D r.  S c h ä f e r
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Haushaltsplan 2016
Teil I - Haushaltsübersicht
B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme
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(Mio. EUR)
I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Ausgaben 25.940,2 
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an
Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags,
haushaltstechnische Verrechnungen)

2. Einnahmen 24.997,4 
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus
Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen,
haushaltstechnische Verrechnungen)

3. Finanzierungssaldo - 942,8 

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 637,9 
1.1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 6.200,8
1.2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 5.562,9

2. Abwicklung der Vorjahre --
2.1. Einnahmen aus Überschüssen --
2.2. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen --

3. Rücklagenbewegung 304,9 
3.1. Entnahmen aus Rücklagen 449,4
3.2. Zuführungen an Rücklagen 144,6

4.  Haushaltstechnische Verrechnungen --
4.1. Einnahmenseite 3.739,7
4.2. Ausgabenseite 3.739,7

5. Finanzierungssaldo (Saldo 1. bis 4.) 942,8 

Gesamtplan 2016

Teil II      Finanzierungsübersicht
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(Mio. EUR)
A. Kredite am Kreditmarkt

I. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 6.200,8 

II. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 5.562,9 

1. Darlehen der Sozialversicherungsträger --
2. Anleihen, Landesschatzanweisungen, Obligationen, Schuldscheindarlehen 5.562,9
3. Tilgung übernommener Darlehensverpflichtungen --
4. Sonstige Tilgungen --

III.  Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 637,9 

B. Kredite im öffentlichen Bereich

I. Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich --

Förderung des Sozialen Wohnungsbaus (Kap. 09 24 - 311) --

II. Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich 27,2 

Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau (Kap. 17 01 - 581 01) 27,2

III. Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich - 27,2 

Gesamtplan 2016

Teil III      Kreditfinanzierungsplan
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Artikel 1

§ 1a des Gesetzes zum Vollzug von
Aufgaben in den Bereichen der Landwirt-
schaft, der Landschaftspflege, der Dorf-
und Regionalentwicklung und des ländli-
chen Tourismus vom 21. März 2005
(GVBl. I S. 229, 233), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 13. Dezember 2012
(GVBl. S. 622), wird wie folgt gefasst:

„§ 1a

(1) Die für die Tierzucht zuständige
Ministerin oder der hierfür zuständige
Minister kann durch Rechtsverordnung
nähere Bestimmungen für das Halten von
Honigbienen treffen, insbesondere über

1. die Einführung, die Voraussetzung und
das Verfahren einer Zulassungspflicht
für das Betreiben von Belegstellen für
Honigbienen und für das zeitweilige
Verlegen von Bienenvölkern zur Blü-
tenbestäubung bei Obst-, Ölfrucht-
und Vermehrungskulturen sowie zur
Nutzung sonstiger Kultur- und Natur-
trachten,

2. die Festsetzung und Aufhebung von
Schutzbezirken für Belegstellen,

3. die zum Schutz der Belegstellen erfor-
derlichen Ge- und Verbote.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig den Vorschriften
einer aufgrund von Abs. 1 erlassenen
Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit
diese für einen bestimmten Tatbestand
auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro
geahndet werden.

(4) Zuständige Verwaltungsbehörde
für die Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 2 ist der
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

*) Ändert FFN 800-54

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Änderung des Gesetzes zum Vollzug von Aufgaben in den Bereichen der
Landwirtschaft, der Landschaftspflege, der Dorf- und Regionalentwicklung

und des ländlichen Tourismus*)

Vom 20. Dezember 2015

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 20. Dezember 2015

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  

B o u f f i e r f ü r  U m w e l t ,  K l i m a s c h u t z ,
L a n d w i r t s c h a f t  u n d
Ve r b r a u c h e r s c h u t z

H i n z
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Artikel 1

Das Hessische Ausführungsgesetz zum
Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 6. März
2013 (GVBl. S. 80) wird wie folgt geän-
dert:

1. § 19 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 1 Buchst. a wird wie folgt ge-
fasst:

„a) § 4 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 5 so-
wie § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und
Abs. 3 Satz 2 der Anzeige- und
Erlaubnisverordnung vom 5. De-
zember 2013 (BGBl. I S. 4043),“.

b) In Nr. 3 wird das Komma durch ei-
nen Punkt ersetzt.

c) Nr. 4 wird aufgehoben.

2. § 25 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„Abweichend von Satz 1 ist der nach 
§ 20 Abs. 1 Satz 1 zuständige Gemein-
devorstand oder Magistrat auch für die
Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten nach Abs. 1 Nr. 3
sowie nach § 69 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2
Nr. 4, 5 und 7 des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes in der jeweils geltenden Fas-
sung zuständig.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

*) Ändert FFN 89-37

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes

zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG)*)

Vom 17. Dezember 2015

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 17. Dezember 2015

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  

B o u f f i e r f ü r  U m w e l t ,  K l i m a s c h u t z ,
L a n d w i r t s c h a f t  u n d
Ve r b r a u c h e r s c h u t z

H i n z
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Zweiter Abschnitt

Gleichstellung von Frauen und Männern

§ 5 Aufstellen von Frauenförder- und
Gleichstellungsplänen

§ 6 Inhalt des Frauenförder- und
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§ 7 Verfahren zur Aufstellung von 
Frauenförder- und Gleichstellungs-
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§ 24 Rechte der Menschen mit 

Behinderung
§ 25 Aufgaben der kommunalen 

Frauenbüros
§ 26 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Erster Abschnitt

Allgemeines

§ 1

Ziele des Gesetzes

(1) Ziele des Gesetzes sind die Ver-
wirklichung der Chancengleichheit von
Frauen und Männern, die Verbesserung
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
für Frauen und Männer sowie die Beseiti-
gung bestehender Unterrepräsentanz von
Frauen im öffentlichen Dienst. Bis zur Er-
reichung dieser Ziele werden durch be-
rufliche Förderung auf der Grundlage von
Frauenförder- und Gleichstellungsplänen
mit verbindlichen Zielvorgaben die Zu-
gangs- und Aufstiegsbedingungen für
Frauen sowie die Arbeitsbedingungen für
Frauen und Männer verbessert. Dabei
wird den besonderen Belangen behinder-
ter und von Behinderung bedrohter Frau-
en Rechnung getragen.

(2) Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten sollen die Gleichstellung von Frauen
und Männern sprachlich zum Ausdruck
bringen. Dies gilt auch für den dienstli-
chen Schriftverkehr.

§ 2

Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für

1. die Landesverwaltung einschließlich
der Kanzlei des Hessischen Landta-
ges, des Hessischen Datenschutzbe-
auftragten und des Hessischen Rech-
nungshofes,

2. die Gerichte des Landes,

3. die Gemeinden und Gemeindever-
bände,

4. die kommunalen Zweckverbände,
den Landeswohlfahrtsverband Hes-
sen und den Regionalverband Frank-
furtRheinMain,

5. die übrigen der alleinigen Aufsicht
des Landes unterstehenden juristi-
schen Personen des öffentlichen
Rechts mit fünfzig oder mehr Be-
schäftigten mit Ausnahme der Selbst-
verwaltungskörperschaften der Wirt-
schaft und der freien Berufe und

6. den Hessischen Rundfunk.

(2) Die der alleinigen Aufsicht des
Landes unterstehenden juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts, für die das
Gesetz nicht gilt, sollen bei ihrer Perso-
nalwirtschaft die Grundsätze nach § 4 ei-
genverantwortlich anwenden.

(3) Soweit das Land, die Gemeinden,
Gemeindeverbände und kommunalen*) FFN 320-207

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Hessisches Gesetz
über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zum Abbau von 

Diskriminierungen von Frauen in der öffentlichen Verwaltung 
(Hessisches Gleichberechtigungsgesetz – HGlG)�*)

Vom 20. Dezember 2015
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Zweckverbände Beteiligungen an privat-
rechtlichen Unternehmen, Vereinigungen
und Einrichtungen unmittelbar oder mit-
telbar halten oder erwerben, haben sie
darauf hinzuwirken, dass bei der Perso-
nalwirtschaft die Grundsätze nach § 4 an-
gewendet werden.

§ 3

Begriffsbestimmungen

(1) Dienststellen im Sinne dieses Ge-
setzes sind die einzelnen Behörden, Ver-
waltungsstellen und Betriebe der in § 2
Abs. 1 genannten Verwaltungen und die
Gerichte. Gemeinden, Gemeindeverbän-
de und kommunale Zweckverbände bil-
den unter Ausschluss der Eigenbetriebe
und Krankenanstalten eine Dienststelle
im Sinne dieses Gesetzes. Dienststellen
im Sinne dieses Gesetzes sind auch

1. Eigenbetriebe und Krankenanstalten,

2. der Hessische Rundfunk einschließ-
lich seiner Studios und Sendeanla-
gen,

3. jede Hochschule und jedes Universi-
tätsklinikum in öffentlicher Träger-
schaft,

4. die in § 86 Abs. 1 des Hessischen 
Personalvertretungsgesetzes vom
24. März 1988 (GVBl. I S. 103), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 24. März
2015 (GVBl. S. 118), genannten
Dienststellen der Polizei und der Be-
rufsfeuerwehr,

5. die Staatlichen Schulämter für alle
allgemeinbildenden und beruflichen
Schulen sowie die Schulen für Er-
wachsene und

6. die Hessische Lehrkräfteakademie für
die Studienseminare.

(2) Beschäftigte im Sinne dieses Geset-
zes sind Beamtinnen und Beamte, Richte-
rinnen und Richter, Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer sowie Auszubildende.
Hauptamtliche Wahlbeamtinnen und
Wahlbeamte sowie Beamtinnen und Beam-
te, die nach § 7 des Hessischen Beamten-
gesetzes jederzeit in den einstweiligen Ru-
hestand versetzt werden können, sind kei-
ne Beschäftigten im Sinne dieses Gesetzes.

(3) Personalstellen im Sinne dieses Ge-
setzes sind Planstellen und Stellen im Sin-
ne von § 17 der Hessischen Landeshaus-
haltsordnung in der Fassung vom 
15. März 1999 (GVBl. I S. 248), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 26. Juni 2013
(GVBl. S. 447).

(4) Beförderung im Sinne dieses Geset-
zes sind auch die Verleihung eines Rich-
teramtes mit einem höheren Endgrundge-
halt und die Übertragung einer höher zu
bewertenden Tätigkeit.

(5) Eine Unterrepräsentanz von Frauen
liegt vor, wenn innerhalb des Geltungsbe-
reichs eines Frauenförder- und Gleichstel-
lungsplanes in einer Entgeltgruppe oder
Besoldungsgruppe einer Laufbahn oder in
den Funktionen mit Vorgesetzten- und
Leitungsaufgaben weniger Frauen als
Männer beschäftigt sind. In den Ein-

gangsämtern der Laufbahnen gelten
Frauen als unterrepräsentiert, wenn in
der gesamten Laufbahn weniger Frauen
als Männer beschäftigt sind. Satz 2 gilt
entsprechend für das Eingangsamt des
richterlichen und staatsanwaltlichen
Dienstes. Innerhalb des Geltungsbereichs
eines Frauenförder- und Gleichstellungs-
planes bilden jede Besoldungsgruppe ei-
ner Laufbahn und jede Entgeltgruppe so-
wie die Funktionen mit Vorgesetzten- und
Leitungsaufgaben einen Bereich. Die
Stelle, die den Frauenförder- und Gleich-
stellungsplan aufstellt, kann weitere Un-
terteilungen vornehmen.

(6) Familienaufgabe im Sinne dieses
Gesetzes ist die tatsächliche Betreuung
von Kindern unter 18 Jahren sowie von
nach ärztlichem Zeugnis pflegebedürfti-
gen Angehörigen.

§ 4

Grundsätze

(1) Alle Beschäftigten, insbesondere
solche mit Vorgesetzten- oder Leitungs-
aufgaben, sowie die Leitungen der
Dienststellen haben die Erreichung der
Ziele dieses Gesetzes zu fördern. Sie ha-
ben bei allen Entscheidungen, die Aus-
wirkungen auf die Beschäftigten haben
können, sowie bei der Zusammenarbeit
mit anderen Dienststellen, die Förderung
der Chancengleichheit von Frauen und
Männern als durchgängiges Leitprinzip
zugrunde zu legen.

(2) Die Dienststellen sind verpflichtet,
durch Frauenförder- und Gleichstellungs-
pläne nach den §§ 5 bis 7 und sonstige
Maßnahmen der Förderung nach den §§ 8
bis 14 auf die Gleichstellung von Frauen
und Männern im öffentlichen Dienst, auf
die Gewährleistung der Entgeltgleichheit
und die Beseitigung der Unterrepräsen-
tanz von Frauen hinzuwirken und Diskri-
minierungen wegen des Geschlechts und
des Familienstandes zu beheben.

(3) Frauen und Männer dürfen wegen
ihres Geschlechts oder ihres Familien-
standes nicht diskriminiert werden. Eine
Diskriminierung liegt auch vor, wenn eine
Regelung oder Maßnahme sich bei ge-
schlechtsneutraler Fassung auf ein Ge-
schlecht wesentlich seltener vorteilhaft
oder wesentlich häufiger nachteilig aus-
wirkt als auf das andere, ohne dass dies
durch zwingende Gründe gerechtfertigt
ist. Maßnahmen zur Förderung von Frau-
en mit dem Ziel, tatsächlich bestehende
Ungleichheiten zu beseitigen, bleiben
hiervon unberührt.

Zweiter Abschnitt

Gleichstellung von Frauen 
und Männern

§ 5

Aufstellen von Frauenförder- und Gleich-
stellungsplänen

(1) Frauenförder- und Gleichstellungs-
pläne werden für jeweils sechs Jahre für
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jede Dienststelle aufgestellt. Personalstel-
len mehrerer Dienststellen können nach
Maßgabe der Abs. 2 bis 4 in einem Frau-
enförder- und Gleichstellungsplan zusam-
mengefasst werden.

(2) In der Landesverwaltung kann für
Personalstellen mehrerer Dienststellen
ein gemeinsamer Frauenförder- und
Gleichstellungsplan aufgestellt werden.
Die Personalstellen von Dienststellen mit
weniger als fünfzig Beschäftigten sollen
für die Aufstellung von Frauenförder- und
Gleichstellungsplänen mit anderen
Dienststellen zusammengefasst werden.
Über die Zusammenfassung von Perso-
nalstellen mehrerer Dienststellen in ei-
nem Frauenförder- und Gleichstellungs-
plan und darüber, welche Dienststelle
diesen Frauenförder- und Gleichstel-
lungsplan aufstellt, entscheidet die obers-
te Dienstbehörde durch Anordnung, die
im Staatsanzeiger für das Land Hessen
oder im Amtsblatt des zuständigen Minis-
teriums zu veröffentlichen ist. Im Übrigen
stellt die Dienststelle die Frauenförder-
und Gleichstellungspläne auf. Für Perso-
nalstellen der Richterinnen und Richter
und für Personalstellen der Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälte werden durch
das Ministerium der Justiz besondere
Frauenförder- und Gleichstellungspläne
aufgestellt. Frauenförder- und Gleichstel-
lungspläne sind jeweils im Einvernehmen
mit der für die erfassten Personalstellen
personalentscheidenden Dienststelle auf-
zustellen.

(3) Für jede Gemeinde, jeden Gemein-
deverband und jeden kommunalen
Zweckverband ausschließlich der Eigen-
betriebe und Krankenanstalten wird min-
destens je ein Frauenförder- und Gleich-
stellungsplan aufgestellt. Durch Satzung
kann geregelt werden, dass mehrere Ei-
genbetriebe oder mehrere Krankenanstal-
ten einer Gemeinde einen gemeinsamen
Frauenförder- und Gleichstellungsplan
aufstellen. Gemeinden, Gemeindeverbän-
de, Eigenbetriebe, Krankenanstalten und
kommunale Zweckverbände mit weniger
als fünfzig Beschäftigten können von der
Aufstellung eines Frauenförder- und
Gleichstellungsplanes absehen.

(4) Bei den übrigen der Aufsicht des
Landes unterstehenden juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts nach § 2 Abs. 1
Nr. 5 sowie beim Hessischen Rundfunk
wird jeweils mindestens ein Frauenförder-
und Gleichstellungsplan aufgestellt.

(5) Im Einvernehmen mit der Frauen-
und Gleichstellungsbeauftragten und ei-
ner nach § 15 Abs. 1 Satz 4 oder 5 bestell-
ten Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten kann der Frauenförder- und
Gleichstellungsplan für die jeweilige
Dienststelle auch als Frauenförderplan
oder als Gleichstellungsplan bezeichnet
werden.

§ 6
Inhalt des Frauenförder- und 

Gleichstellungsplanes
(1) Gegenstand des Frauenförder- und

Gleichstellungsplanes sind die Förderung

der Gleichstellung von Frauen und Män-
nern, die Verbesserung der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf für Frauen und
Männer sowie die Beseitigung der Unter-
repräsentanz von Frauen innerhalb des
Geltungsbereiches des Frauenförder- und
Gleichstellungsplanes.

(2) Der Frauenförder- und Gleichstel-
lungsplan besteht mindestens aus

1. einer Bestandsaufnahme und Analyse
der Beschäftigtenstruktur,

2. einer Schätzung der im Geltungsbe-
reich des Frauenförder- und Gleich-
stellungsplanes zu besetzenden Per-
sonalstellen und möglichen Beförde-
rungen,

3. verbindlichen Zielvorgaben für je-
weils drei Jahre in Prozent bezogen
auf den Anteil der Frauen bei Einstel-
lungen und Beförderungen zur Erhö-
hung des Frauenanteils in Bereichen,
in denen Frauen unterrepräsentiert
sind,

4. Maßnahmen zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen und zur Verein-
barkeit von Familie und Beruf für
Frauen und Männer sowie zur Auf-
wertung von Tätigkeiten an überwie-
gend mit Frauen besetzten Arbeits-
plätzen, soweit dies erforderlich ist,
um einen dem Gleichberechtigungs-
grundsatz widersprechenden Zustand
zu beseitigen, und

5. konkreten Maßnahmen der ge-
schlechtergerechten Personalent-
wicklung.

Für die Festlegung der Zielvorgaben und
Maßnahmen sind die Besonderheiten in
den jeweiligen Bereichen und Dienststel-
len maßgebend.

(3) Für die Bestandsaufnahme und
Analyse der Beschäftigtenstruktur nach
Abs. 2 Nr. 1 sind folgende Daten zu erhe-
ben:

1. die Zahl der befristet und unbefristet
Beschäftigten in Vollzeit getrennt
nach Frauen und Männern sowie Be-
soldungs- und Entgeltgruppen,

2. die Zahl der befristet und unbefristet
Beschäftigten in Teilzeit sowie die mit
ihnen besetzten Personalstellen und
die entsprechenden Stellenanteile ge-
trennt nach Frauen und Männern 
sowie Besoldungs- und Entgeltgrup-
pen,

3. die Zahl der Auszubildenden sowie
der Anwärterinnen und Anwärter, ge-
trennt nach Frauen und Männern so-
wie Berufsgruppen,

4. die Zahl der in der Dienststelle be-
schäftigten Führungskräfte mit Vor-
gesetzten- und Leitungsaufgaben ge-
trennt nach Frauen und Männern und

5. die Zahl der durch Erreichen der ge-
setzlichen Altersgrenze und vorgese-
henen Wechsel des Aufgabengebie-
tes oder Arbeitsplatzes voraussicht-
lich frei werdenden Personalstellen
sowie der voraussichtlich zu beset-
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zenden Personalstellen und mögli-
chen Beförderungen.

(4) Unter Maßnahmen der geschlech-
tergerechten Personalentwicklung nach
Abs. 2 Nr. 5 können insbesondere fallen:

1. Potenzialerkennung und -förderung,

2. die Entwicklung von Personalaus-
wahlkriterien,

3. Fortbildungsmaßnahmen,

4. die Übertragung von qualifizierenden
Aufgaben, wie Leitungen von Ar-
beitsgruppen und Stellvertretungs-
funktionen,

5. die Erprobung und Weiterentwick-
lung von Teilzeitbeschäftigung in
Führungsfunktionen,

6. familienfreundliche Rotationsmög-
lichkeiten,

7. die Verbesserung der Integration
während und nach der Rückkehr aus
Beurlaubungen zur Wahrnehmung
von Familienaufgaben,

8. eine geschlechtergerechte Personal-
kostenbudgetierung,

9. die Einflussnahme auf die Führungs-
kultur zugunsten der Chancengleich-
heit von Frauen und Männern und

10. die Veränderung des Beurteilungswe-
sens unter Anerkennung der Unter-
schiede in den Erwerbsbiografien von
Frauen und Männern.

(5) In jedem Frauenförder- und Gleich-
stellungsplan sind jeweils mehr als die
Hälfte der zu besetzenden Personalstellen
eines Bereichs, in dem Frauen unterreprä-
sentiert sind, zur Besetzung durch Frauen
vorzusehen. Dies gilt nicht, wenn ein be-
stimmtes Geschlecht unverzichtbare Vor-
aussetzung für eine Tätigkeit ist. Ist
glaubhaft dargelegt, dass nicht genügend
Frauen mit der notwendigen Qualifikati-
on zu gewinnen sind, können entspre-
chend weniger Personalstellen zur Beset-
zung durch Frauen vorgesehen werden.
Bei Beförderungen ohne Stellenbesetzun-
gen sowie Höhergruppierungen in Berei-
chen, in denen Frauen unterrepräsentiert
sind, ist ein Frauenanteil vorzusehen, der
mindestens dem Anteil der Frauen an der
nächstniedrigeren Besoldungs- oder Ent-
geltgruppe in dem Bereich entspricht.
Satz 3 gilt entsprechend. Wenn personal-
wirtschaftliche Maßnahmen vorgesehen
sind, die Stellen sperren oder zum Weg-
fall bringen, bei Eintritt oder Versetzun-
gen in den Ruhestand, bei Verrentungen
sowie bei Gewährung von Altersteilzeit
ist durch den Frauenförder- und Gleich-
stellungsplan zu gewährleisten, dass der
Frauenanteil in den betroffenen Berei-
chen mindestens gleich bleibt.

(6) Stellen des wissenschaftlichen
Dienstes, die nach § 65 Abs. 2 des Hessi-
schen Hochschulgesetzes vom 14. De-
zember 2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 28. September
2014 (GVBl. S. 218), befristet besetzt wer-
den, sind mindestens mit dem Anteil an
Frauen zu besetzen, den sie an den Ab-

solventinnen und Absolventen des jewei-
ligen Fachbereiches stellen. Stellen des
wissenschaftlichen Dienstes, die nach 
§ 64 Abs. 4 und 5 des Hessischen Hoch-
schulgesetzes befristet besetzt werden,
sind mindestens mit dem Anteil an Frau-
en zu besetzen, den sie an den an dem je-
weiligen Fachbereich Promovierten stel-
len. Die zur Beschäftigung von wissen-
schaftlichen Hilfskräften ohne Abschluss
angesetzten Mittel müssen mindestens
mit dem Anteil für Frauen verwendet
werden, den sie an den Studierenden des
jeweiligen Fachbereiches stellen.

(7) Der Frauenförder- und Gleichstel-
lungsplan ist nach drei Jahren zu über-
prüfen und der aktuellen Entwicklung
anzupassen. Bei dieser Anpassung sind
ergänzende Maßnahmen aufzunehmen,
wenn erkennbar ist, dass die Zielvorga-
ben des Frauenförder- und Gleichstel-
lungsplanes nach Abs. 2 Nr. 3 sonst nicht
erreicht werden können. Mit Zustimmung
der Frauen- und Gleichstellungsbeauftrag-
ten kann der Frauenförder- und Gleichstel-
lungsplan bei Bedarf auch zu einem ande-
ren Zeitpunkt angepasst werden.

§ 7

Verfahren zur Aufstellung von 
Frauenförder- und Gleichstellungsplänen,

Bekanntmachung, Berichte

(1) In der Landesverwaltung bedürfen
Frauenförder- und Gleichstellungspläne
der Zustimmung der Dienststelle, die die
unmittelbare Dienstaufsicht über die in
dem Frauenförder- und Gleichstellungs-
plan erfassten Personalstellen ausübt. Die
Zustimmung gilt als erteilt, sofern die zu-
ständige Dienststelle nicht innerhalb von
drei Monaten entscheidet.

(2) Frauenförder- und Gleichstellungs-
pläne, die beim Hessischen Landtag,
beim Hessischen Datenschutzbeauftrag-
ten und beim Hessischen Rechnungshof
aufgestellt werden, bedürfen der Zustim-
mung der Präsidentin oder des Präsiden-
ten des Landtages im Benehmen mit dem
Präsidium des Landtages.

(3) Frauenförder- und Gleichstellungs-
pläne sind in den Gemeinden der Ge-
meindevertretung und in den Gemeinde-
verbänden dem Kreistag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen. Frau-
enförder- und Gleichstellungspläne der
kommunalen Zweckverbände und des
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen sind
der Verbandsversammlung, Frauenförder-
und Gleichstellungspläne des Regional-
verbandes FrankfurtRheinMain der Ver-
bandskammer zur Beratung und Be-
schlussfassung vorzulegen.

(4) Frauenförder- und Gleichstellungs-
pläne der Hochschulen des Landes und
der übrigen der Aufsicht des Landes un-
terstehenden juristischen Personen des
öffentlichen Rechts nach § 2 Abs. 1 Nr. 5
werden im Benehmen mit der Dienststel-
le, die die Rechtsaufsicht ausübt, aufge-
stellt. Rechtsaufsichtliche Beziehungen
bleiben unberührt.
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(5) Frauenförder- und Gleichstellungs-
pläne des Hessischen Rundfunks bedür-
fen der Zustimmung des Verwaltungsra-
tes.

(6) Bei Änderungen des Frauenförder-
und Gleichstellungsplanes nach § 6 
Abs. 7 gelten Abs. 1 bis 5 entsprechend.

(7) Frauenförder- und Gleichstellungs-
pläne sind in den Dienststellen, deren
Personalstellen sie betreffen, bekannt zu
machen. Die Dienststelle, die den Frauen-
förder- und Gleichstellungsplan aufstellt,
berichtet der nach Abs. 1 bis 5 zuständi-
gen Stelle alle drei Jahre über den Um-
setzungsstand der im Frauenförder- und
Gleichstellungsplan enthaltenen Zielvor-
gaben und Maßnahmen sowie über sons-
tige Maßnahmen der Förderung nach den
§§ 8 bis 14.

(8) Soweit der Frauenförder- und
Gleichstellungsplan nicht umgesetzt wor-
den ist, sind die Gründe hierfür sowohl im
Rahmen der Anpassung an die aktuelle
Entwicklung nach § 6 Abs. 7 als auch bei
der Aufstellung des nächsten Frauenför-
der- und Gleichstellungsplanes darzulegen
und in der Dienststelle bekannt zu geben.

(9) Die Landesregierung berichtet dem
Landtag alle fünf Jahre über die Entwick-
lung des Frauenanteils an den Beschäftig-
ten sowie über Maßnahmen nach § 6 
Abs. 4 und sonstige Maßnahmen der För-
derung aufgrund von Frauenförder- und
Gleichstellungsplänen im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes nach § 2 Abs. 1.

§ 8

Vergabe von Ausbildungsplätzen

(1) In Ausbildungsberufen, in denen
Frauen unterrepräsentiert sind, sind sie
bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen
mindestens zur Hälfte zu berücksichtigen.
Satz 1 gilt nicht für Ausbildungsgänge, in
denen der Staat ausschließlich ausbildet.

(2) Es sind geeignete Maßnahmen zu
ergreifen, um Frauen auf freie Ausbil-
dungsplätze in Berufen im Sinne von 
Abs. 1 Satz 1 aufmerksam zu machen und
sie zur Bewerbung zu veranlassen. Liegen
trotz solcher Maßnahmen nicht genügend
Bewerbungen von Frauen vor, können
entgegen Abs. 1 Satz 1 mehr als die Hälf-
te der Ausbildungsplätze mit Männern
besetzt werden.

§ 9

Ausschreibungen

(1) In allen Bereichen, in denen Frauen
unterrepräsentiert sind, sind zu besetzen-
de Personalstellen grundsätzlich auszu-
schreiben. Art und Inhalt der Ausschrei-
bung haben sich ausschließlich an den
Anforderungen der zu besetzenden Per-
sonalstelle oder des zu vergebenden Am-
tes zu orientieren. In der Ausschreibung
ist darauf hinzuweisen, dass Bewerbun-
gen von Frauen besonders erwünscht
sind.

(2) In Ausschreibungen ist grundsätz-
lich darauf hinzuweisen, dass der ausge-

schriebene Arbeitsplatz in Teilzeit besetzt
werden kann. Dies gilt auch für Funktio-
nen mit Vorgesetzten- und Leitungsauf-
gaben aller Hierarchieebenen. Ausnah-
men von Satz 1 sind nur zulässig, soweit
einer Besetzung in Teilzeit zwingende Be-
lange entgegenstehen. Soweit eine Ver-
pflichtung zur Erhöhung des Frauenan-
teils aufgrund eines Frauenförder- und
Gleichstellungsplanes besteht, ist dies in
der Ausschreibung zu erwähnen. Die
Ausschreibung soll dienststellenübergrei-
fend erfolgen, wenn abzusehen ist, dass
die Verpflichtung zur Erhöhung des Frau-
enanteils mit einer internen Ausschrei-
bung nicht erfüllt werden kann.

(3) Ausnahmen von den Grundsätzen
des Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 bedür-
fen der Zustimmung der Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten, welche das
Benehmen mit einer nach § 15 Abs. 1 
Satz 4 oder 5 bestellten Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten herzustellen
hat.

§ 10

Bewerbungsgespräche

(1) In Bereichen, in denen Frauen un-
terrepräsentiert sind, werden mindestens
ebenso viele Frauen wie Männer oder alle
Bewerberinnen zum Bewerbungsge-
spräch eingeladen, soweit ein solches
durchgeführt wird, wenn sie die gesetz-
lich oder sonst vorgesehenen Vorausset-
zungen für die Besetzung der Personal-
stelle oder des zu vergebenden Amtes er-
füllen.

(2) Fragen nach dem Familienstand,
einer bestehenden oder geplanten
Schwangerschaft oder geplanten Eltern-
zeit und danach, wie Familienaufgaben
neben der Berufstätigkeit gewährleistet
werden können, sind unzulässig.

§ 11

Auswahlentscheidungen

(1) Um die Chancengleichheit von
Frauen und Männern bei Einstellung, Be-
förderung und Höhergruppierung sowie
die Erfüllung der Zielvorgaben der Frau-
enförder- und Gleichstellungspläne zu
gewährleisten, sind Eignung, Befähigung
und fachliche Leistung (Qualifikation)
entsprechend den Anforderungen der zu
besetzenden Stelle oder des zu vergeben-
den Amtes zu beurteilen. Bei der Qualifi-
kationsbeurteilung sind Fähigkeiten und
Erfahrungen, die durch die Wahrneh-
mung von Familienaufgaben oder in eh-
renamtlicher Tätigkeit erworben wurden,
zu berücksichtigen, soweit ihnen für die
Eignung, Leistung und Befähigung der
Bewerberinnen und Bewerber Bedeutung
zukommt. Dies gilt auch, wenn Familien-
aufgaben neben der Erwerbsarbeit wahr-
genommen wurden.

(2) Dienstalter, Lebensalter und der
Zeitpunkt der letzten Beförderung oder
Höhergruppierung dürfen nur insoweit
Berücksichtigung finden, als ihnen für die
Eignung, Leistung und Befähigung der
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Bewerberinnen und Bewerber Bedeutung
zukommt.

(3) Familienstand oder Einkommen des
Partners oder der Partnerin dürfen nicht
berücksichtigt werden. Teilzeitbeschäfti-
gungen, Beurlaubungen zur Wahrneh-
mung von Familienaufgaben, die Inan-
spruchnahme von Elternzeit, Familien-
pflegezeit, Pflegezeit, Telearbeit und fle-
xiblen Arbeitszeitmodellen sowie Verzö-
gerungen beim Abschluss der Ausbildung
aufgrund der Wahrnehmung von Famili-
enaufgaben dürfen sich nicht nachteilig
auf die dienstliche Beurteilung und die
Auswahlentscheidung auswirken sowie
das berufliche Fortkommen nicht beein-
trächtigen. Eine regelmäßige Gleichbe-
handlung von Teilzeitbeschäftigung, Be-
urlaubung, Elternzeit, Familienpflegezeit,
Pflegezeit und Vollzeitbeschäftigung ist
damit nicht verbunden.

(4) Werden die Zielvorgaben des Frau-
en- und Gleichstellungsplanes nach § 6
Abs. 2 Nr. 3 für jeweils drei Jahre nicht
erfüllt, bedarf bis zu ihrer Erfüllung jede
weitere Einstellung oder Beförderung ei-
nes Mannes in einem Bereich, in dem
Frauen unterrepräsentiert sind, der Zu-
stimmung der Stelle, die dem Frauen-
und Gleichstellungsplan zugestimmt hat,
im Geltungsbereich der Frauen- und
Gleichstellungspläne der Ministerien und
der Staatskanzlei der Zustimmung der
Landesregierung. Im Geltungsbereich der
bei den Hochschulen aufgestellten Frau-
en- und Gleichstellungspläne ist die Zu-
stimmung der Präsidentin, des Präsiden-
ten, der Rektorin oder des Rektors erfor-
derlich. In Gemeinden ist die Beschluss-
fassung des Gemeindevorstandes, in Ge-
meindeverbänden die Beschlussfassung
des Kreisausschusses, bei kommunalen
Zweckverbänden die Beschlussfassung
des Verbandsvorstandes, beim Landes-
wohlfahrtsverband Hessen die Beschluss-
fassung des Verwaltungsausschusses und
beim Regionalverband FrankfurtRhein-
Main die Zustimmung des Regionalvor-
standes erforderlich. Bei den übrigen der
Aufsicht des Landes unterstehenden juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts
nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 ist die Zustimmung
des Organs, welches die Geschäftsfüh-
rung wahrnimmt, erforderlich; die Ange-
legenheit ist der Aufsichtsbehörde zur
Kenntnis zu geben. Ist ein in Satz 3 oder 4
genanntes Organ bereits nach anderen
Rechtsvorschriften mit der Angelegenheit
zu befassen, so ist vor der ersten Be-
schlussfassung unter Beifügung einer
Stellungnahme der Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragten darauf hinzuwei-
sen, dass der Frauenförder- und Gleich-
stellungsplan in diesem Bereich nicht er-
füllt wurde; eine weitere Beschlussfas-
sung nach Satz 3 oder 4 entfällt. Satz 1
findet keine Anwendung in Fällen des
Art. 127 Abs. 3 der Hessischen Verfas-
sung.

(5) Solange kein Frauenförder- und
Gleichstellungsplan aufgestellt ist, dürfen
in Bereichen, in denen Frauen unterre-
präsentiert sind, keine Einstellungen und

Beförderungen vorgenommen werden. Ist
der Frauenförder- und Gleichstellungs-
plan wegen eines Verfahrens nach den 
§§ 70 oder 71 des Hessischen Personal-
vertretungsgesetzes noch nicht in Kraft,
dürfen keine Einstellungen und Beförde-
rungen vorgenommen werden, die dem
bereits aufgestellten Frauenförder- und
Gleichstellungsplan zuwiderlaufen.

(6) Unter Beachtung von § 10 des Hes-
sischen Beamtengesetzes sind Bewerbe-
rinnen und Bewerber bevorzugt einzu-
stellen, die wegen der Wahrnehmung von
Familienaufgaben aus dem öffentlichen
Dienst ausgeschieden sind oder nach Ab-
leistung eines Vorbereitungsdienstes kei-
nen Antrag auf Übernahme in den öffent-
lichen Dienst stellen konnten. Beschäftig-
te, die bei unbefristeter Teilzeitbeschäfti-
gung oder vor Ablauf einer befristeten
Teilzeitbeschäftigung oder Ermäßigung
der Arbeitszeit zur Wahrnehmung von Fa-
milienaufgaben wieder zur regelmäßigen
Arbeitszeit zurückkehren wollen, sind bei
der Besetzung von Vollzeitstellen unter
Beachtung von § 10 des Hessischen Be-
amtengesetzes bevorzugt zu berücksichti-
gen.

§ 12

Personalentwicklung

(1) Die Dienststellen haben bei Maß-
nahmen zur Personalentwicklung die
Chancengleichheit von Frauen und Män-
nern und die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf als Leitprinzipien zugrunde zu
legen. Dieses gilt insbesondere für Fort-
bildungsmaßnahmen, für die dauernde
oder zeitlich befristete Übertragung ande-
rer Aufgaben und Funktionen, für die Ab-
ordnung zu anderen Dienststellen (Rotati-
on) und für sonstige Maßnahmen, die auf
die Übernahme höherwertiger Tätigkei-
ten vorbereiten.

(2) In Maßnahmen zur Fortbildung, die
sich an Verantwortliche für Personalent-
wicklung, Personalverwaltung sowie für
Organisations- und Leitungsaufgaben
richten, sind die Leitprinzipien zur Chan-
cengleichheit von Frauen und Männern
und zur Vereinbarkeit von Familie und
Beruf zu behandeln.

(3) Für weibliche Beschäftigte werden
besondere Fortbildungsmaßnahmen an-
geboten, die eine Weiterqualifikation er-
möglichen und auf die Übernahme von
Tätigkeiten, bei denen Frauen unterre-
präsentiert sind, vorbereiten. Solange
Frauen in Personalstellen mit Vorgesetz-
ten- und Leitungsaufgaben unterreprä-
sentiert sind, ist ihnen mindestens ihrem
Anteil an den Beschäftigten der Dienst-
stelle entsprechend die Teilnahme an
Führungskräftefortbildungen einzuräu-
men. Dies ist in den Frauenförder- und
Gleichstellungsplan aufzunehmen.

(4) Entstehen durch die Teilnahme an
dienstlichen Fortbildungsmaßnahmen un-
vermeidliche Kosten für die Betreuung
von Kindern unter 15 Jahren oder von
nach ärztlichem Zeugnis pflegebedürfti-
gen Angehörigen, so werden diese erstat-
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tet. Die Kosten sind innerhalb einer Aus-
schlussfrist von einem Monat bei der Be-
schäftigungsbehörde schriftlich zu bean-
tragen. Die Frist beginnt mit dem Tage
nach Beendigung der Fortbildungsmaß-
nahme.

(5) Maßnahmen zur Personalentwick-
lung sind im Rahmen der dienstlichen
Möglichkeiten so anzubieten, dass auch
Beschäftigten mit Familienaufgaben die
Teilnahme möglich ist. Soweit erforder-
lich, sind im Rahmen der dienstlichen
Möglichkeiten zusätzliche Maßnahmen
anzubieten, die den zeitlichen und räum-
lichen Bedürfnissen von Beschäftigten mit
Familienaufgaben entsprechen.

§ 13

Gremien

Alle Dienststellen sollen bei der Beset-
zung von Kommissionen, Beiräten, Ver-
waltungs- und Aufsichtsräten sowie sons-
tigen Gremien, soweit sie ein Entsen-
dungs-, Bestellungs- oder Vorschlagsrecht
haben, mindestens zur Hälfte Frauen be-
rücksichtigen. Ausnahmen sind nur aus
erheblichen Gründen zulässig, die akten-
kundig zu machen sind.

Dritter Abschnitt

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

§ 14

Arbeitsbedingungen, 
Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung

(1) Die Dienststellen haben Arbeitszei-
ten und sonstige Rahmenbedingungen
anzubieten, die Frauen und Männern die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf er-
leichtern, soweit zwingende dienstliche
Belange nicht entgegenstehen.

(2) Anträgen von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern auf Teilzeitbeschäfti-
gung und Beurlaubung zur Wahrneh-
mung von Familienaufgaben ist zu ent-
sprechen, soweit nicht zwingende dienst-
liche Belange entgegenstehen. Die §§ 63,
64 und 66 des Hessischen Beamtengeset-
zes werden auf Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer entsprechend angewandt.

(3) Anträgen der Beschäftigten auf fle-
xible Ausgestaltung der Arbeitszeit und
auf Telearbeit zur Wahrnehmung von Fa-
milienaufgaben ist im Rahmen der dienst-
lichen Möglichkeiten zu entsprechen. Die
Ablehnung von schriftlichen Anträgen
muss im Einzelnen schriftlich begründet
werden.

(4) Bei Teilzeitbeschäftigung und Beur-
laubung zur Wahrnehmung von Familien-
aufgaben sowie für die Zeit des Beschäfti-
gungsverbotes nach § 6 des Mutterschutz-
gesetzes in der Fassung vom 20. Juni 2002
(BGBl. I S. 2318), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 23. Oktober 2012 (BGBl. I 
S. 2246), und § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der
Hessischen Mutterschutz- und Elternzeit-
verordnung vom 8. Dezember 2011 (GVBl.
I S. 758, 2012, S. 10, 340), geändert durch

Gesetz vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218), ist
ein personeller Ausgleich vorzunehmen;
wenn dies auch bei Ausschöpfung aller
Mittel unmöglich ist, ist ein organisatori-
scher Ausgleich vorzunehmen.

(5) Beschäftigten, die zur Wahrneh-
mung von Familienaufgaben beurlaubt
sind, werden von ihrer Beschäftigungs-
dienststelle und der Dienststelle, die den
sie betreffenden Frauenförder- und
Gleichstellungsplan aufgestellt hat, kurz-
fristige Beschäftigungsverhältnisse bei
vorübergehendem Personalbedarf der
Dienststelle vorrangig angeboten. Die
Dienststelle soll durch geeignete Maß-
nahmen den aus familiären Gründen be-
urlaubten Beschäftigten die Verbindung
zum Beruf und den beruflichen Wieder-
einstieg erleichtern. Soweit in dem jewei-
ligen Beruf erforderlich, werden ihnen
auch Fortbildungen angeboten, die zur
Erhaltung und Anpassung ihrer Qualifi-
kation geeignet sind.

(6) Beschäftigte, die eine Teilzeitbe-
schäftigung oder eine Beurlaubung bean-
tragen, sind auf die Folgen, insbesondere
in Bezug auf renten-, arbeitslosenversi-
cherungs- und versorgungsrechtliche An-
sprüche, in allgemeiner Form hinzuwei-
sen.

(7) Teilzeitbeschäftigten sind die glei-
chen beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten
und Fortbildungschancen einzuräumen
wie Vollzeitbeschäftigten. Sie werden bei
der Gewährung freiwilliger sozialer Leis-
tungen Vollzeitbeschäftigten gleichge-
stellt. Die Wahrnehmung von Vorgesetz-
ten- und Leitungsaufgaben aller Hierar-
chieebenen steht der Teilzeitbeschäfti-
gung grundsätzlich nicht entgegen.

(8) Abs. 7 gilt entsprechend für Be-
schäftigte, die flexible Arbeitszeitmodelle
oder Telearbeit in Anspruch nehmen.

Vierter Abschnitt

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

§ 15

Bestellung von Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten

(1) Jede Dienststelle mit 50 oder mehr
Beschäftigten bestellt mindestens eine
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte;
Dienststellen mit weniger als 50 Beschäf-
tigten können eine Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragte bestellen. In den Ge-
meinden und Gemeindeverbänden kann
die Aufgabe dem Frauenbüro oder einer
vergleichbaren Stelle nach § 4b der Hes-
sischen Gemeindeordnung oder § 4a der
Hessischen Landkreisordnung zugeord-
net werden. In diesem Falle soll eine ent-
sprechende personelle Verstärkung des
Frauenbüros oder der ähnlichen Stelle
vorgenommen werden. Gilt für Personal-
stellen mehrerer Dienststellen ein ge-
meinsamer Frauenförder- und Gleichstel-
lungsplan, so wird bei der hierfür zustän-
digen Dienststelle zusätzlich eine Frauen-
und Gleichstellungsbeauftragte bestellt.
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Für den Geltungsbereich mehrerer ge-
meinsamer Frauenförder- und Gleichstel-
lungspläne kann eine einzige Frauen-
und Gleichstellungsbeauftragte bestellt
werden, wenn die Frauenförder- und
Gleichstellungspläne zusammen nicht
mehr als 2 000 Personalstellen betreffen.

(2) Zur Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragten darf nur eine Frau bestellt wer-
den. Die Funktion der Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten ist grund-
sätzlich teilbar. Ein Interessenwiderstreit
mit ihren sonstigen dienstlichen Aufga-
ben ist auszuschließen. Die Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragte darf keiner
Personalvertretung angehören. Sie muss
die zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderli-
che Sachkenntnis und Zuverlässigkeit be-
sitzen und in einem unbefristeten Be-
schäftigungsverhältnis stehen. An den
Hochschulen ist es zulässig, bei Teilung
der Funktion einen Teil mit einer Beschäf-
tigten aus dem Wissenschaftsbereich zu
besetzen, die in einem befristeten Be-
schäftigungsverhältnis steht.

(3) Die Bestellung von Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten erfolgt auf-
grund einer Ausschreibung in der Dienst-
stelle unter Beachtung der Vorgaben des
Abs. 2. Zur Bestellung ist die Zustimmung
der zu bestellenden Bediensteten erfor-
derlich.

(4) Im Benehmen mit der Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten ist mindes-
tens eine Stellvertreterin zu bestellen, die
sie bei Abwesenheit und bei sonstiger
Verhinderung vertritt; Abs. 2 und Abs. 3
Satz 2 gelten entsprechend. Die Frauen-
und Gleichstellungsbeauftragte kann der
Stellvertreterin mit deren Zustimmung
Aufgaben zur eigenständigen Erledigung
übertragen.

(5) An den Hochschulen können an
den Fachbereichen zusätzlich Fachbe-
reichsbeauftragte bestellt werden. Nähe-
res regeln die Hochschulen durch Sat-
zung.

(6) Bei den Gerichten sind für Angele-
genheiten des richterlichen und des nicht
richterlichen Personals, bei den Staatsan-
waltschaften für Angelegenheiten des
staatsanwaltlichen und des nicht staats-
anwaltlichen Personals jeweils gesonder-
te Frauen- und Gleichstellungsbeauftrag-
te zu bestellen. Die Vorschrift des Abs. 1
Satz 1 über die Mindestzahl der Beschäf-
tigten gilt entsprechend für die jeweilige
Gruppe.

(7) Im Einvernehmen mit der Dienst-
stellenleitung kann die Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragte auch die
Amtsbezeichnung Frauenbeauftragte
oder Gleichstellungsbeauftragte verwen-
den.

§ 16

Dauer der Bestellung und Abberufung

(1) Die Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte wird für sechs Jahre bestellt. Im
Einvernehmen mit der zu bestellenden
Beschäftigten kann die Bestellung für we-

niger als sechs Jahre erfolgen. Mit Zu-
stimmung der Amtsinhaberin sind Verlän-
gerungen der Bestellung um jeweils bis
zu sechs Jahre möglich. 

(2) Die Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte kann nur wegen grober Ver-
nachlässigung der gesetzlichen Pflichten
oder grober Verletzung der gesetzlichen
Befugnisse als Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragte von dieser Funktion ab-
berufen werden. Allgemeine dienstrecht-
liche und tarifvertragliche Regelungen
bleiben unberührt.

(3) Die Bestellung der Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten erlischt
durch die Beendigung des Dienst- oder
Arbeitsverhältnisses, die Versetzung an
eine andere Dienststelle, den Eintritt oder
die Versetzung in den Ruhestand, bei der
Wahl in eine Personalvertretung oder
durch Rücktritt.

(4) Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend
für die Stellvertreterin.

§ 17

Aufgaben und Rechte der Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragten

(1) Die Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte überwacht die Durchführung
dieses Gesetzes und, soweit es um das
Verbot von Benachteiligungen aufgrund
des Geschlechts einschließlich des Ver-
bots von sexuellen Belästigungen geht,
des Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setzes vom 14. August 2006 (BGBl. I 
S. 1897), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 3. April 2013 (BGBl. I S. 610), und
unterstützt die Dienststellenleitung bei
der Umsetzung dieser Gesetze. Sie hat
das Recht, frühzeitig an allen personellen,
organisatorischen und sozialen Maßnah-
men beteiligt zu werden, welche die
Gleichstellung von Frauen und Männern
sowie die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf betreffen. Dies betrifft insbesondere

1. die Aufstellung und Änderung des
Frauenförder- und Gleichstellungs-
planes, der Personalstellen ihrer
Dienststelle betrifft, sowie Maßnah-
men nach § 7,

2. personelle Maßnahmen im Sinne der
§§ 63, 77 und 78 des Hessischen Per-
sonalvertretungsgesetzes, soziale
Maßnahmen im Sinne des § 74 des
Hessischen Personalvertretungsgeset-
zes und organisatorische Maßnahmen
im Sinne des § 81 des Hessischen
Personalvertretungsgesetzes mit Aus-
wirkungen auf Personalstellen der
Dienststelle, für die sie bestellt wur-
de,

3. Stellenausschreibungen und Aus-
wahlverfahren für Personalstellen der
Dienststellen, für die sie bestellt wur-
de,

4. Maßnahmen zum Schutz vor sexuel-
ler Belästigung,
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5. die Besetzung von Gremien nach § 13
sowie

6. sonstige Maßnahmen zur Durchfüh-
rung des Frauenförder- und Gleich-
stellungsplanes.

(2) Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragte nach § 15 Abs. 1 Satz 4 und 5 ha-
ben das Recht, an der Aufstellung des
Frauenförder- und Gleichstellungsplanes,
für den sie bestellt wurden, sowie an per-
sonellen Maßnahmen im Sinne der §§ 63,
77 und 78 des Hessischen Personalvertre-
tungsgesetzes, Stellenausschreibungen
und Auswahlverfahren, welche die in die-
sem Frauenförder- und Gleichstellungs-
plan erfassten Personalstellen betreffen,
beteiligt zu werden. Im Rahmen der Be-
teiligungsrechte nach Satz 1 finden für
die Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten nach § 15 Abs. 1 Satz 4 und 5 die
für die übrigen Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragten geltenden Vorschriften
Anwendung, soweit nichts anderes be-
stimmt ist.

(3) In der Landesverwaltung ist bei or-
ganisatorischen Maßnahmen, die für die
Beschäftigten mehrerer Dienststellen von
Bedeutung sind, die Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragte der obersten Lan-
desbehörde anstelle der Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten der betroffe-
nen Dienststelle zu beteiligen. Bei organi-
satorischen Maßnahmen, die für die Be-
schäftigten mehrerer Geschäftsbereiche
von Bedeutung sind oder über die die
Landesregierung entscheidet, wird an-
stelle der Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragten nach Satz 1 die Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragte der zuständi-
gen obersten Landesbehörde beteiligt.

(4) Von einer beabsichtigten Maßnah-
me ist sie rechtzeitig, mindestens zwei
Wochen vor der Entscheidung, zu unter-
richten und anzuhören. In dringenden
Fällen kann die Frist auf eine Woche ab-
gekürzt werden; vor fristlosen Entlassun-
gen und außerordentlichen Kündigungen
beträgt die Frist drei Arbeitstage. Hat die
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Bedenken gegen die beabsichtigte Maß-
nahme, so hat sie dies unter Angabe der
Gründe unverzüglich der Dienststellenlei-
tung mitzuteilen. Das Votum ist zu den
Akten zu nehmen. Soweit die Maßnahme
einer anderen Dienststelle zur Entschei-
dung vorgelegt wird, kann die Frauen-
und Gleichstellungsbeauftragte eine
schriftliche Stellungnahme beifügen.
Folgt die Dienststelle dem Votum der
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten
nicht, hat sie ihr die Gründe hierfür auf
Verlangen schriftlich mitzuteilen.

(5) Wird die Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragte nicht ordnungsgemäß an
einer Maßnahme beteiligt, ist die Entschei-
dung über die Maßnahme auszusetzen, bis
die Beteiligung nachgeholt wurde. Der
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten
ist hierfür eine Frist von zwei Wochen zu
gewähren. In dringenden Fällen ist die
Frist auf eine Woche, bei außerordentli-
chen Kündigungen und fristlosen Entlas-
sungen auf drei Arbeitstage zu verkürzen.

(6) Die Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte hat in allen Angelegenheiten,
die ihrer Beteiligung unterliegen, ein Ini-
tiativrecht. Die Dienststelle hat über ei-
nen Initiativantrag in angemessener Zeit
zu entscheiden. Die Entscheidung über
einen schriftlich gestellten Initiativantrag
ist der Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten schriftlich mitzuteilen.

(7) Die Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte erhält auf Verlangen Einsicht in
alle Akten, die Maßnahmen, an denen sie
zu beteiligen ist, betreffen. Bei Personal-
entscheidungen erhält sie auf Verlangen
auch Einsicht in Bewerbungsunterlagen
einschließlich derer von Bewerberinnen
und Bewerbern, die nicht in die engere
Auswahl einbezogen wurden.

§ 18

Information und Austausch

(1) Der Frauen- und Gleichstellungs-
beauftragten ist Gelegenheit zur Teilnah-
me an Besprechungen nach § 60 Abs. 4
des Hessischen Personalvertretungsgeset-
zes zu geben.

(2) Die Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte kann sich unmittelbar an die
Dienststellenleitung wenden. Sie kann
sich auf dem Dienstweg an die oberste
Dienstbehörde wenden.

(3) Zur Beratung von Fragen grundsätz-
licher Bedeutung nach § 1 Abs. 1 Satz 1,
insbesondere zur Auslegung dieses Ge-
setzes, kann sich die Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragte unmittelbar an das
für das Hessische Gleichberechtigungs-
gesetz zuständige Ministerium wenden.
Personenbezogene Daten von Beschäftig-
ten dürfen dabei nicht ohne Einwilligung
der Betroffenen übermittelt werden.

(4) Die Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte soll Sprechstunden durchführen
und einmal im Jahr eine Versammlung
der weiblichen Beschäftigten einberufen.
Weibliche Beschäftigte können sich ohne
Einhaltung des Dienstweges an die Frau-
en- und Gleichstellungsbeauftragte ihrer
Dienststelle wenden. Satz 1 und 2 gelten
nicht für Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte nach § 15 Abs. 1 Satz 4 und 5.

(5) Das für das Hessische Gleichbe-
rechtigungsgesetz zuständige Ministeri-
um koordiniert und organisiert den Infor-
mations- und Erfahrungsaustausch der
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten.

(6) Der Frauen- und Gleichstellungs-
beauftragten und ihrer Stellvertreterin
sind regelmäßig Gelegenheiten zu Fort-
bildungen, die der Ausübung ihres Amtes
dienen, zu gewähren. Dies gilt insbeson-
dere für Fortbildungen im Bereich des
Gleichstellungsrechts sowie des öffentli-
chen Dienst-, Personalvertretungs-, Orga-
nisations- und Haushaltsrechts.

(7) Die Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte und ihre Stellvertreterin sowie
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nach § 21 Abs. 2 Satz 2 sind hinsichtlich
der persönlichen Verhältnisse der Be-
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schäftigten und anderer vertraulicher An-
gelegenheiten in der Dienststelle über die
Zeit ihrer Bestellung hinaus zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet.

§ 19

Widerspruchsrecht

(1) Ist die Frauen- und Gleichstellungs-
beauftragte der Auffassung, dass Maß-
nahmen oder ihre Unterlassung gegen
dieses Gesetz verstoßen oder infolge von
solchen Maßnahmen die Erfüllung des
Frauenförder- und Gleichstellungsplanes
gefährdet ist, kann sie innerhalb einer
Frist von zwei Wochen ab Kenntnis bei
der Dienststellenleitung schriftlich und
unter Darlegung der Gründe widerspre-
chen; bei außerordentlichen Kündigun-
gen und fristlosen Entlassungen ist der
Widerspruch unverzüglich einzulegen.

(2) Die Dienststellenleitung entschei-
det innerhalb von drei Wochen nach Zu-
gang des Widerspruchs erneut über den
Vorgang. Soweit die Dienststelle dem Wi-
derspruch nicht abhilft, hat sie dies ge-
genüber der Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragten schriftlich zu begrün-
den.

(3) Soweit die Dienststelle einem Wi-
derspruch der Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragten nicht abhilft, kann die
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
in der Landesverwaltung die Entschei-
dung der Stelle, die dem Frauen- und
Gleichstellungsplan zugestimmt hat, be-
antragen. Bei Dienststellen der Gemein-
den kann die Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragte die Entscheidung des
Gemeindevorstandes, bei Dienststellen
der Gemeindeverbände die Entscheidung
des Kreisausschusses beantragen, bei
Dienststellen der kommunalen Zweckver-
bände die Entscheidung des Verbands-
vorstandes, beim Landeswohlfahrtsver-
band Hessen die Entscheidung des Ver-
waltungsausschusses, beim Regionalver-
band FrankfurtRheinMain die Entschei-
dung des Regionalvorstandes. Bei den üb-
rigen der Aufsicht des Landes unterste-
henden juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts kann die Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragte die Entschei-
dung des Organs, welches die Geschäfts-
führung wahrnimmt, beantragen, beim
Hessischen Rundfunk die Entscheidung
des Verwaltungsrates. Die Entscheidung
der Stelle nach Satz 1 bis 3 ist innerhalb
einer Frist von zwei Wochen nach der er-
neuten Entscheidung der Dienststelle
oder nach Ablauf der Entscheidungsfrist
nach Abs. 2 Satz 1 schriftlich und unter
Darlegung der Gründe zu beantragen.
Bei außerordentlichen Kündigungen und
fristlosen Entlassungen ist die Entschei-
dung unverzüglich zu beantragen.

(4) Die Stelle nach Abs. 3 Satz 1 bis 3
entscheidet innerhalb eines Monats, bei
außerordentlichen Kündigungen und
fristlosen Entlassungen innerhalb von drei
Tagen, schriftlich und unter Darlegung
der Gründe über den Widerspruch.

(5) Bis zur erneuten Entscheidung der
Dienststelle nach Abs. 2 oder der Ent-
scheidung nach Abs. 4 wird der Vollzug
der Maßnahme ausgesetzt.

§ 20

Rechtsschutz

(1) Bleibt der Widerspruch nach § 19
erfolglos, kann die Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragte innerhalb eines Mo-
nats das zuständige Verwaltungsgericht
anrufen.

(2) Die Anrufung des Gerichts kann
nur darauf gestützt werden, dass die
Dienststelle

1. Rechte der Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragten aus diesem Gesetz
verletzt hat oder

2. einen den Bestimmungen dieses Ge-
setzes nicht entsprechenden Frauen-
förder- und Gleichstellungsplan auf-
gestellt hat.

(3) Abweichend von Abs. 1 ist die An-
rufung des Gerichts auch zulässig, wenn
über den Widerspruch von der Stelle nach
§ 19 Abs. 3 innerhalb der Frist nach § 19
Abs. 3 Satz 4 oder 5 sachlich nicht ent-
schieden worden ist und eine Nachfrist
von mindestens zwei Wochen unter An-
drohung der Beschreitung des Rechts-
wegs fruchtlos abgelaufen ist. Soweit eine
Stelle nach § 19 Abs. 3 nicht vorgesehen
ist, gilt Satz 1 entsprechend, wenn die
Dienststelle innerhalb der Frist nach § 19
Abs. 2 Satz 1 nicht entschieden hat. § 75
Satz 2 bis 4 der Verwaltungsgerichtsord-
nung gilt entsprechend.

(4) Die Anrufung hat keine aufschie-
bende Wirkung.

(5) Die Dienststelle trägt die der Frau-
en- und Gleichstellungsbeauftragten ent-
stehenden Kosten.

§ 21

Dienstliche Stellung

(1) Die Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte ist unmittelbar der Dienststel-
lenleitung zugeordnet. Sie nimmt ihre
Aufgaben und Befugnisse als dienstliche
Tätigkeit wahr. Dabei ist sie von fachli-
chen Weisungen frei. Sie ist im erforderli-
chen Umfang von den übrigen dienstli-
chen Aufgaben zu entlasten und mit den
zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendi-
gen räumlichen, personellen und sachli-
chen Mitteln auszustatten.

(2) Für die Tätigkeit der Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten ist mindes-
tens eine Stelle zur Verfügung zu stellen,
in Dienststellen mit

1. 150 bis 300 Beschäftigten mit 25 Pro-
zent,

2. mehr als 300 Beschäftigten mit 
50 Prozent und

3. mehr als 600 Beschäftigten mit 
100 Prozent der regelmäßigen Ar-
beitszeit. Im Benehmen mit der Frau-
en- und Gleichstellungsbeauftragten
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ist in Dienststellen mit mehr als 1 000
Beschäftigten eine Mitarbeiterin oder
ein Mitarbeiter mit der Hälfte der re-
gelmäßigen Arbeitszeit zuzuordnen,
in Dienststellen mit mehr als 1 200
Beschäftigten eine Mitarbeiterin oder
ein Mitarbeiter mit der vollen Regel-
arbeitszeit. In Dienststellen mit mehr
als 2 000 Beschäftigten sind, falls er-
forderlich, zudem Stellenanteile für
eine weitere Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragte oder eine Stellver-
treterin zur Verfügung zu stellen. Für
die Tätigkeit von Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragten nach § 15 
Abs. 1 Satz 4 und 5 ist bei einer Zu-
ständigkeit für weniger als 500 Perso-
nalstellen eine Stelle mit der Hälfte
der regelmäßigen Arbeitszeit und da-
rüber hinaus eine volle Stelle zur Ver-
fügung zu stellen. In der Landesver-
waltung sind bei der Entlastung der
Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten in den obersten Landesbehör-
den die Aufgaben nach § 17 Abs. 3
entsprechend zu berücksichtigen. In
den Hochschulen sind bei der Entlas-
tung der Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragten die Aufgaben nach
§ 5 Abs. 4 Satz 2 des Hessischen
Hochschulgesetzes zu berücksichti-
gen.

(3) Bei ununterbrochener Abwesenheit
der Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten über drei Monate hinaus ist ihre
Stellvertreterin in dem gleichen Umfang
wie die Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte zu entlasten. Soweit der Stell-
vertreterin nach § 15 Abs. 4 Satz 2 Aufga-
ben zur eigenständigen Erledigung über-
tragen worden sind, ist die Dienststelle
auf gemeinsamen Antrag der Frauen-
und Gleichstellungsbeauftragten und ih-
rer Stellvertreterin verpflichtet, die Ent-
lastung auf die Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragte und die Stellvertreterin
aufzuteilen.

(4) Die Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte und ihre Stellvertreterin dürfen
wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt
werden; dies gilt insbesondere für die be-
rufliche Entwicklung. Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragte, denen für ih-
re Tätigkeit eine Stelle mit 100 Prozent
zur Verfügung gestellt wurde, haben bei
sie betreffenden Personalentscheidungen
einen Anspruch auf fiktive Nachzeich-
nung ihres beruflichen Werdegangs. Die
Dienststelle hat auf Antrag der Frauen-
und Gleichstellungsbeauftragten eine
Aufgabenbeschreibung als Nachweis
über ihre Tätigkeit vorzunehmen. Die
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
und ihre Stellvertreterin dürfen gegen ih-
ren Willen nur versetzt oder abgeordnet
werden, wenn dies aus zwingenden
dienstlichen Gründen auch unter Berück-
sichtigung ihrer Funktion als Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragte oder Stellver-
treterin unvermeidbar ist und die Stelle,
die bei einem Widerspruch der Frauen-
und Gleichstellungsbeauftragten nach 
§ 19 Abs. 3 entscheidet, zugestimmt hat.
Auf eine Frauen- und Gleichstellungsbe-

auftragte oder ihre Stellvertreterin, mit
der ein Arbeitsverhältnis besteht, findet 
§ 15 Abs. 2 und 4 des Kündigungsschutz-
gesetzes in der Fassung vom 25. August
1969 (BGBl. I S. 1317), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 20. April 2013 (BGBl. I
S. 868), entsprechend Anwendung mit
der Maßgabe, dass zusätzlich zur perso-
nalvertretungsrechtlich erforderlichen Zu-
stimmung nach § 15 Abs. 2 des Kündi-
gungsschutzgesetzes die Zustimmung der
Stelle vorliegen muss, die bei einem Wi-
derspruch der Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragten nach § 19 Abs. 3 ent-
scheidet.

Fünfter Abschnitt

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 22

Neuerrichtung, Auflösung und 
Eingliederung von Dienststellen

(1) In neu errichteten Dienststellen
sind innerhalb von sechs Monaten Frau-
enförder- und Gleichstellungspläne auf-
zustellen. § 11 Abs. 5 gilt insoweit nicht.
In Dienststellen, in denen die Zahl der re-
gelmäßig Beschäftigten um mehr als
zwanzig Prozent steigt oder sinkt, sind
Frauenförder- und Gleichstellungspläne
entsprechend § 6 Abs. 7 innerhalb von
sechs Monaten anzupassen.

(2) In neu errichteten Dienststellen be-
stellt die Dienststelle innerhalb von zehn
Arbeitstagen eine kommissarische Frau-
en- und Gleichstellungsbeauftragte für
die Dauer von sechs Monaten; § 74 Abs. 1
Nr. 3 des Hessischen Personalvertretungs-
gesetzes gilt in diesen Fällen nicht. Inner-
halb dieser Frist ist die Stelle der Frauen-
und Gleichstellungsbeauftragten auszu-
schreiben und neu zu besetzen.

(3) Geht eine Dienststelle durch Auflö-
sung oder Eingliederung unter, so endet
gleichzeitig das Amt der für diese Einheit
bestellten Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragten sowie deren Stellvertreterin.

§ 23

Übergangsvorschrift

Innerhalb von zwei Jahren nach In-
krafttreten dieses Gesetzes sind unter
Mitwirkung der Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragten alle Frauenförder- und
Gleichstellungspläne an die Vorausset-
zungen des § 6 anzupassen. Soweit eine
Dienststelle von der Möglichkeit eines
Modellvorhabens nach § 5 Abs. 8 des
Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes
in der Fassung vom 31. August 2007
(GVBl. I S. 586), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 24. März 2015 (GVBl. S. 118),
in der am 31. Dezember 2015 geltenden
Fassung Gebrauch gemacht hat, können
diese Vorhaben noch bis zum Ende ihrer
Laufzeit weitergeführt werden. Insoweit
finden § 5 Abs. 8, 11 und 12 des Hessi-
schen Gleichberechtigungsgesetzes in
der am 31. Dezember 2015 geltenden
Fassung weiter Anwendung.
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§ 24

Rechte der Menschen mit Behinderung

Die Rechte der Menschen mit Behin-
derung werden durch dieses Gesetz nicht
berührt.

§ 25

Aufgaben der kommunalen Frauenbüros

Die Aufgaben der Gemeinden nach 
§ 4b der Hessischen Gemeindeordnung
und nach § 4a der Hessischen Landkreis-
ordnung werden durch dieses Gesetz
nicht berührt.

§ 26

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Das Gesetz tritt am 1. Januar 2016 in
Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2023 außer Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 20. Dezember 2015
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